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Abb. 7: Rechtsverbindliche Teiländerung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Karrer-Erweiterung“ (E 76). Die 
Festsetzungen im Überlagerungsbereich mit dem vorliegenden Bebauungsplan (Geltungsbereich rot umgrenzt) 
sind unverändert (planinterne Ausgleichsfläche). Die Teiländerung betrifft vorwiegend die Ausformung des Wen-
dehammers, der nun nach Osten (statt wie vorher nach Westen) ausgerichtet ist. Hierdurch ändert sich der An-
schluss an den im Überlagerungsbereich vorgesehenen Fußweg geringfügig. Unmaßstäblich.  

4.5 Schutz- und Vorranggebiete 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Schutzgebie-

ten nach LWaldG, FFH-Gebieten oder Europäischen Vogelschutzgebieten. Auch geschützte Biotope lie-

gen nicht innerhalb des Plangebiets. Im engeren und weiteren Umfeld liegen jedoch mehrere Offenland- 

und Waldbiotope sowie ein FFH- und ein Landschaftsschutzgebiet: 
 

Tabelle 2: Betroffenheit von Schutz- und Vorranggebieten durch das Vorhaben. 

Betroffenheit Schutzgebiete nein ja Schutzgebiet Nr. / Anmerkungen 

FFH-Gebiete 
  

FFH-Gebiet „Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich 
Blitzenreute“ ca. 300 m westlich und 350 m nördlich, 
nicht betroffen (siehe Text) 

Vogelschutzgebiete   nächstes SPA >12 km südlich, nicht betroffen 

Naturschutzgebiete   nächstes NSG 1,65 km nordöstlich, nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete   nächstes LSG 400 m südlich, nicht betroffen 

Geschützte Biotope   
(§ 30 BNatSchG / § 33 NatSchG) 

  
mehrere Biotope im Umfeld (Abb. 8), vom Vorhaben 
nicht negativ betroffen (siehe Text) 
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Betroffenheit Schutzgebiete nein ja Schutzgebiet Nr. / Anmerkungen 

Streuobstbestände (§ 33a NatSchG) 

  

im Plangebiet nur einzelne, z.T. überalterte/abgängige 
Obstbäume, unterhalb der Mindestfläche von 1.500 m²; 
ca. 150 m südöstlich besteht ein Streuobstbestand bei 
Lachen 2 (ca. 5.000 m²) 

Naturdenkmäler   nächstes Naturdenkmal 340 m nördlich, nicht betroffen 

FFH-Mähwiesen   nächste FFH-Mähwiesen mehrere Kilometer entfernt 

Wasserschutzgebiete (WSG)   nächstes WSG 3,5 km entfernt, nicht betroffen 

Waldschutzgebiete 
  

nächstes Waldschutzgebiet (Schmalegger Tobel) 7 km 
entfernt im Nordwesten, nicht betroffen 

Überschwemmungsflächen 
  

nächste HQ-Flächen im Bereich des Klärwerks (ca. 50 m 
nordöstlich) sowie östlich der Schussen, siehe Abb. 9 

Fachplan Landesweiter Biotopver-
bund sowie Generalwildwegeplan 

  
nicht betroffen, siehe Abb. 8 

 
 

 

Abb. 8: Schutzgebiete im Umfeld des Plangebiets (rot umgrenzt). Etwa 300 m westlich und 350 m nördlich des 
Plangebiets ist entlang der Schussen das FFH-Gebiet „Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute“ 
(Nr. 8223-311) ausgewiesen. In diesem Bereich bestehen zahlreiche Offenlandbiotope (Altwasser, Ufer- und Feld-
gehölze); bei einigen der Biotope handelt es sich um Kernflächen im Biotopverbund feuchter Standorte, die unter-
einander durch Kernräume verbunden sind. Zu weiter entfernt liegenden Biotopen sind 500 m-, ganz im Nordosten 
auch 1.000 m-Suchräume im Biotopverbund feuchter Standorte ausgewiesen. Im Bereich der südwestlich und süd-
östlich liegenden Waldflächen kommen Waldbiotope vor. Südlich des Gewerbegebiets „Karrer“ beginnt das Land-
schaftsschutzgebiet „Unterlauf der Schwarzach (Grenzbach)“. Bei den Naturdenkmal nördlich der Schussen han-
delt es sich um eine Esche. Quelle: LUBW Daten- und Kartendienst (abgerufen 09/2024), unmaßstäblich 

 

Löschteich, Biotop und 
Kernraum im Biotopver- 
bund feuchter Standorte 

Feld- 
gehölz 
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4.5.1 Biotope (§ 30 BNatschG, § 33 NatSchG BW, § 33a NatSchG BW) 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine geschützten Biotope. Im engeren und weiteren Umfeld 

liegen jedoch in alle Richtungen Offenland- sowie Waldbiotope (siehe Abb. 8). Dabei handelt es sich zum 

einen um Feldhecken und Gehölze in der freien Flur oder entlang von Gewässern. Daneben kommen 

viele Biotoptypen der Fließ- und Stillgewässer vor (Altwässer, Röhrichte, Tümpel usw.). Zudem liegen in 

den 200m südwestlich und südöstlich beginnenden Waldflächen mehrere Waldbiotope (Eichenwald, 

Buchen-Eichen-Wald, Feuchtwald):  
 

Tabelle 3: Biotope und geschützte Streuobst-Bestände im Umfeld des Plangebiets 

Biotopname Biotop-Nr. Lage/Entfernung 

Streuobstwiese östl. der Hofstelle Lachen 2 (ca. 5.000 m²) − etwa 150 m südöstlich 

Ufergehölze entlang der Schussen südlich Oberzell 1-8223-436-4165 etwa 300 m westlich 

Hecke am Nordrand der Kläranlage südlich Oberzell 1-8223-436-4174 etwa 220 m nördlich 

Feldgehölz südwestlich der Kläranlage Oberzell 1-8223-436-4221 etwa 180 m westlich 

Hecke südlich der Kläranlage Oberzell 1-8223-436-4222 westlich angrenzend 

Feuerlöschteich bei Aich südlich Oberzell 1-8223-436-1920 etwa 280 m nordöstlich 

Schussenaltwasser 'Langwiese' südlich Oberzell 1-8223-436-1927 etwa 300 m nordwestlich 

Buchen-Eichen-Bestand NO Gutenfurt 2-8223-436-0013 etwa 200 m südwestlich 

Tümpel NO Gutenfurt 2-8223-436-0014 etwa 250 m südwestlich 

 

Die unmittelbar westlich an das Plangebiet angrenzende Hecke schließt an die im Bebauungsplan fest-

gesetzte Grünfläche mit Pflanzungen an. Sie wird daher von der Planung nicht beeinträchtigt. Die wei-

teren genannten Biotope sind alle aufgrund der zum Plangebiet bestehenden Entfernung sowie wegen 

fehlender funktionaler Beziehungen von der Planung nicht negativ betroffen. 

 

4.5.2 Natura 2000 (§ 32 BNatschG) 

Vogelschutzgebiete liegen nicht in räumlicher Nähe; das nächste ist mehr als 12 km entfernt. 

Etwa 300 m westlich und 350 m nördlich des Plangebiets ist entlang der Schussen das FFH-Gebiet 

„Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute“ (Nr. 8223-311) ausgewiesen. Hierbei handelt 

es sich um ein zusammenhängendes Fließgewässersystem mit naturnahen und ausgebauten Bach- und 

Flussabschnitten, Waldmeister-Buchenwald, naturnahe, Schlucht- und Hangmischwäldern, unter-

schiedlichen Grünlandgesellschaften, Stillgewässern sowie um Niedermoorkomplexe. 

Im Vorfeld der Planung wurde geprüft, ob Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungs- und 

Entwicklungsziele des FFH-Gebietes bei Umsetzung der Planung bestehen.  

Gemäß den Daten des Managementplans (Endfassung vom 25.09.2020) gehört die weiter nördlich und 

westlich verlaufende Schussen zum FFH-Teilgebiet 7 „Schussen mit Zuflüssen und Tobeln“. Laut Be-

standskarte ist an der Schussen auf Höhe des Plangebietes mehrfach folgender Lebensraumtyp vorhan-

den (siehe Auszug Bestandskarte, Abbildung 9):  
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Nr.  Lebensraumtyp  

91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 

 

 

Abb. 9: Auszug aus der Bestandskarte für Lebensraumtypen des Managementplans für das FFH-Gebiet „Schus-
senbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute“, Plangebiet rot umgrenzt, unmaßstäblich 

 

Die Auenwälder weisen den Erhaltungszustand B (mindestens guter Zustand) auf. Der „Critical Load“ 

dieses Lebensraumtyps liegt bei 6-28 kg N/ha·a. Auwald-Ausprägungen, die durch eine natürliche Über-

flutungsdynamik geprägt sind (regelmäßige Überflutung, allochthone Bodeneinträge, Substratumlage-

rungen) gelten jedoch im Allgemeinen als nicht stickstoffempfindlich, da sie durch die Auenprozesse 

natürlicherweise unter eutrophen Bedingungen vorkommen (siehe FGSV 2019). Durch die Umsetzung 

des geplanten Gewerbegebietes wird es zu einem Anstieg der Stickoxid-Emissionen durch zunehmen-

den Kfz-Verkehr sowie durch Emissionen aus Heiz-/Produktionsanlagen kommen. Aufgrund der politi-

schen Rahmenbedingungen (ab 2035 neu zugelassene Fahrzeuge dürfen nicht mehr mit fossilen Brenn-

stoffen betankt werden) werden die Verkehrsemissionen voraussichtlich nicht erheblich zunehmen. Zu-

sätzliche Emissionen werden wegen der vorliegenden Windverhältnisse insbesondere nach Norden hin 

verdriftet (siehe Klimaanalysekarte des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, Kapitel 7.3). Auf-

grund der Entfernung zu den nördlich liegenden Auwald-Flächen und unter Berücksichtigung der für 

diesen Lebenstyp charakteristischen Nährstoffeinträge sind keine negativen Auswirkungen durch stoff-

liche Einwirkungen zu erwarten. 

Die Schussen ist im betrachteten Abschnitt eine (potenzielle) Lebensstätte für die Groppe, den Strömer, 

die Grüne Keiljungfer sowie den Biber. Zudem stellen die Gewässerbegleitgehölze Leitlinien für 
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Flugrouten des Großen Mausohrs dar, das seinen Lebensraum vorwiegend in größeren Waldgebieten 

hat. Das Große Mausohr wurde bei den Kartierungen im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung 

(2020) nicht im Umfeld nachgewiesen. Aufgrund der engen Bindung der Art an Laubwälder ist nicht von 

einer Betroffenheit durch die Planung auszugehen. 

Entlang der Schussen finden sich regelmäßig Hinweise auf ein Vorkommen des Bibers; der nächstgele-

gene Hinweis ist eine Biberrutsche neben der Brücke nach Oberzell. Es ist also davon auszugehen, dass 

die Art an den nächstgelegenen Teilen der Schussen vorkommt. Durch die Umsetzung der Planung 

kommt es nicht zu einer Veränderung der Lebensraumbedingungen für den Biber (Gewässerstruktur, 

Ufervegetation, Wasserführung, Freizeitaktivitäten); indirekte Einwirkungen, die sich negativ auf die 

häufig im Siedlungsraum vorkommenden Art auswirken könnten, sind nicht erkennbar. 

Von den drei weiteren Arten, für welche die Schussen als Lebensstätte abgegrenzt ist (Groppe, Strömer, 

Grüne Keiljungfer) gibt es im Umfeld keine Nachweise. Der Erhaltungszustand der Grünen Keiljungfer 

an der Schussen wird mit B (gut) bewertet. Der Erhaltungszustand der Strömer-Population, die sich vor-

wiegend auf die Zuflüsse der Schussen konzentriert, ist aufgrund der geringen Bestandsdichten und des 

fehlenden Nachweises von Jungtieren schlecht. Die Groppe kommt nicht nur in den größeren Zuflüssen 

der Schussen vor; auch in der Schussen selbst gehört sie zu den Fisch-Leitarten und zum typischen Fisch-

arteninventar, hier sind jedoch die Lebensraumbedingungen derzeit zu ungünstig für die Etablierung 

einer stabilen Population. Insgesamt ist die Groppe auf Gebietsebene in einem guten Erhaltungszu-

stand. Alle drei Arten sind empfindlich gegenüber Nährstoff- und Schwebstoffeinträgen. Die einzige 

denkbare Projektwirkung, die sich negativ auf diese Arten auswirken könnten, ist daher der Eintrag von 

Schwebstoffen oder die Eutrophierung des Gewässers. Aus der geplanten gedrosselten Einleitung von 

Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet ist aufgrund der großen Leistungsfähigkeit des Gewässers 

keine Veränderung der Lebensraumbedingungen für die genannten Arten abzuleiten. In Bezug auf luft-

gebundene Schadstoffeinträge wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 

Insgesamt bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungs- und Entwicklungs-

ziele des FFH-Gebietes „Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzen-reute“ durch die Umsetzung 

der Planung. Das Vorhaben ist mit dem Schutzzweck des FFH-Gebietes verträglich. 

4.5.3 Zielartenkartierung des Landkreises 

In der Zielartenkartierung des Landkreises Ravensburg sind im Bereich des Plangebiets keine Lebens-

räume für Zielarten ausgewiesen. Die nächsten insofern relevanten Flächen liegen jenseits der Schus-

sen: Nördlich des Flusslaufs beginnt ein Feldlerchen-Lebensraum der Priorität 1. Westlich der Schussen 

liegt ein Neuntöter-Lebensraum der Priorität 3. Zudem sind die der Schussen zufließenden Bachläufe 

(Schwarzach und Moosbach weiter südlich, Metzenmoosbach weiter östlich, Oberzeller Bach und Gül-

lenbach weiter nordwestlich) als Gewässer der 2. und 3. Priorität verzeichnet. Im Bereich der Hofstelle 

Gutenfurt gut 1 km südwestlich befinden sich Streuobstbestände der Priorität 1. 

4.5.4 Wasser- und Quellenschutzgebiete (§ 51 WHG), Überschwemmungsgebiete 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder in räumlicher Nähe zu einem Wasser- oder Quellenschutzge-

biet. Auch Oberflächengewässer befinden sich nicht im überplanten Bereich. 
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Die nächsten Überflutungsflächen (HQextrem) ragen von der östlich verlaufenden Schussen in Richtung 

des Plangebiets und enden auf dem tiefer liegenden Betriebsgelände des Klärwerks ca. 50 m weiter 

westlich (Abb. 9). Selbst bei einem extremen Hochwasserereignis ist folglich das Plangebiet nicht von 

Überflutungen betroffen. 
 

 
Abb. 10: Überflutungsflächen gemäß Hochwassergefahrenkarten, Plangebiet rot umgrenzt. Die nächsten Überflu-
tungsflächen befinden sich im Bereich des (deutlich tiefer liegenden) Klärwerks sowie entlang eines namenlosen 
Grabens (Gewässer II. Ordnung), welcher der Schussen zufließt. Quelle: LUBW Daten- und Kartendienst (abgerufen 
09/2024), unmaßstäblich 

4.6 Biotopverbund 

Flächen des Fachplans landesweiter Biotopverbund liegen nicht innerhalb des Plangebiets oder in an-

grenzenden Bereichen (Abbildung 8). Auch Wildtierkorridore gemäß Generalwildwegeplan liegen nicht 

in räumlicher Nähe zum Plangebiet. 

Bei den nächstgelegenen Verbundflächen handelt es sich um Flächen des Biotopverbunds feuchter 

Standorte. Etwa 275 m nordöstlich des Plangebiets befindet sich mit dem Feuerlöschteich bei Aich ein 

Kernraum; weitere Kernräume in Form von Altwässern und Schilfröhrichten liegen entlang der Schussen 

ca. 300 m westlich bzw. 600 m nordöstlich des Plangebiets. Zwischen den Feuchtbiotopen entlang der 

Schussen sind zudem Kernflächen sowie Suchräume des Biotopverbunds feuchter Standorte ausgewie-

sen. Da der Verbund entlang der Schussen und der ihr zufließenden Bäche verläuft und keines der Ge-

wässer von der Planung berührt ist, wirkt sich die Planung nicht negativ auf den Biotopverbund aus. 
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5 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten 

5.1 Standortalternativen und Begründung zur Auswahl 

Im Regionalplan des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben ist der gewählte Standort als Schwer-

punkt bzw. (im nördlichen und östlichen Anschluss) als Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe ausge-

wiesen. Im Flächennutzungsplan sind die für eine Bebauung vorgesehenen Flächen als gewerbliche Bau-

flächen dargestellt. Eine gewerbliche Entwicklung am gewählten Standort ist folglich bereits durch die 

übergeordneten Planungen vorgesehen. Die wesentlichen Gründe hierfür sind das Vorliegen großer, 

weitgehend ebener zusammenhängender Flächen, die Vorbelastung durch die vorhandenen gewerbli-

chen Nutzungen (Gewerbegebiet, Deponie, Kläranlage), die von bestehenden Wohngebieten abgesetzte 

Lage, die hervorragende Verkehrsanbindung sowohl an den ÖPNV als auch an bestehende überörtliche 

Straßen sowie die Konfliktfreiheit in Bezug auf Überflutungen oder Biotopflächen. 

Die für das Gewerbegebiet vorgesehene Fläche ist groß genug, um den mittelfristigen Gewerbeflächen-

bedarf an einem Standort gebündelt abzudecken. Der von der Kernstadt abgesetzten Lage in freier Land-

schaft wird durch die Ausweisung großzügiger Grünflächen Rechnung getragen. Alternative Standorte 

wurden aufgrund der übergeordneten planerischen Vorgaben nicht geprüft. 

5.2 Alternative Bebauungskonzepte und Begründung zur Auswahl 

Alternativ vorstellbar wäre eine Reduktion der Grünflächen zur besseren baulichen Ausnutzung des 

Standorts. Aufgrund der bestehenden Freileitung im nordwestlichen Plangebiet bestehen hier jedoch 

ohnehin enge Restriktionen für eine Bebauung. Zudem werden die Grünflächen multifunktional genutzt; 

sie sind sowohl für den Artenschutz (Biotopverbund) als auch für das lokale Klima (Kühleffekte), den 

Wasserrückhalt, das Landschaftsbild (Eingrünung) und die Naherholung (auch der zukünftig im Gebiet 

arbeitenden Menschen) von wesentlicher Bedeutung. Daher wurde ein Entwurf gewählt, der einen ho-

hen Grünflächenanteil aufweist. 

Zur Höhenentwicklung der Gewerbehallen wurden im Rahmen einer Sichtfeldanalyse verschiedene Va-

rianten geprüft, um zu ermitteln, wie sich eine Erhöhung der zulässigen Gesamthöhe der Gebäude auf 

den landschaftlichen Fußabdruck auswirkt (siehe Sichtfeldanalysen 365° freiraum + umwelt in Zusam-

menarbeit mit Dipl.-Geogr. Jonas Daumann, GIS+, Tübingen, Stand 03/2022). Im bestehenden Gewerbe-

gebiet sind Gebäude bis zu einer Gesamthöhe von max. 15,5 m über der festgesetzten Erdgeschossfuß-

bodenhöhe zulässig. Dies entspricht nicht mehr den Anforderungen einer zeitgemäßen gewerblichen 

Bebauung mit Hochregallagern u. ä. Daher wurde in 5 m-Schritten rechnerisch ermittelt und visuell dar-

gestellt, welche Eingriffsflächen (in Bezug auf die Sichtbarkeit innerhalb eines 2 km-Umkreises) bei einer 

Erhöhung der Gebäudeoberkante hinzukommen (siehe Abb. 11). Auf Grundlage dieser Sichtfeldanalyse 

wurden die Höhenfestsetzungen im vorliegenden Plangebiet in Abhängigkeit von der Geländehöhe und 

Straßennähe gestaffelt. Im zentralen und südlichen Gebiet sind Gebäude bis zu einer absoluten Höhe 

von ca. 20 m zulässig, im rückwärtigen - tieferliegenden - Bereich ganz im Nordwesten ist die Gesamthöhe 

auf 455 m ü. NN beschränkt (entspricht einer absoluten Höhe von ca. 25-28 m). Damit bleibt die Planung 

unterhalb der im Rahmen der Sichtfeldanalyse geprüften maximalen Höhe von 460 m ü. NN. Aus Sicht 

der Stadt wurde ein angemessener Kompromiss zwischen den Anforderungen der Gewerbetreibenden 

und einer möglichst landschaftsverträglichen Einbindung der Bebauung gefunden. 
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Abb. 11: Sichtfeldanalyse für verschiedene Gebäudehöhen innerhalb des geplanten Gewerbegebiets „Karrer Nord“, 
Bezugsgebiet der Sichtfeldanalyse (Gewerbegebiet „Karrer Nord“) lila. Gebäude Gewerbegebiet Karrer (Bestand) 
schwarz, unmaßstäblich 

 

Alternativen wurden auch zur Entwässerung geprüft. Ziel war es, die erforderlichen Flächen für die Re-

tention möglichst innerhalb des Geltungsbereichs unterzubringen, um weitere Außenbereichsflächen zu 

schonen. Zudem sollten die zurückzuhaltenden Wassermengen bzw. die Abflussspitzen durch die Anlage 

von Gründächern reduziert werden. Geprüft wurde auch die Anlage weiterer Rückhalteanlagen auf Pri-

vatgrundstücken. Um sicherzustellen, dass die Entwässerungsanlagen ordnungsgemäß angelegt und 

dauerhaft erhalten/gewartet werden, entschied sich die Stadt jedoch dafür, die wesentlichen Anlagen 

zur Niederschlagswasserbewirtschaftung auf öffentlichen Flächen anzulegen, so dass private Rückhal-

teeinrichtungen (über einfache Gründächer hinaus) verworfen wurden. 
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6 Beschreibung der Prüfmethoden 

6.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Der Untersuchungsraum des Umweltberichts geht zur Betrachtung der Auswirkungen auf die Umwelt-

belange Mensch (Wohnen, Erholung), Tiere und Landschaft über die Geltungsbereiche der beiden Be-

bauungspläne hinaus. Für Pflanzen, Biotope, biologische Vielfalt, Klima/Luft, Fläche, Boden, Wasser so-

wie kulturelle Güter und sonstige Sachgüter sind die Geltungsbereiche ausreichend.  

6.2 Methodisches Vorgehen 

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der Vorhaben auf alle umweltrelevanten Belange inklusive 

deren Wechselwirkungen analysiert und in Text und Plan dargestellt. Der Umweltbericht basiert auf ver-

schiedenen Fachgutachten und vorhandenen Grundlagen (s. Tabelle 4). 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird gemäß § 14-16 BNatSchG geprüft. Es werden Aussagen 

zur landschaftlichen Einbindung getroffen und Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und ggf. Kom-

pensation von Beeinträchtigungen erarbeitet. Die Belange des Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG wer-

den auf Grundlage der durchgeführten Kartierungen und der hieraus resultierenden Vorgaben beachtet. 

Eine allgemein verständliche Zusammenfassung ermöglicht der Öffentlichkeit die wesentlichen prognos-

tizierten Umweltwirkungen beurteilen zu können. 
 

Tabelle 4: Übersicht über Datengrundlagen und Untersuchungsmethoden 

Verwendete Datengrundlagen Methodisches Vorgehen und Inhalte 

Fläche 

– LUBW Daten- und Kartendienst online  

– Digitale Luftbilder 

– Gemeindeverband Mittleres Schussental: 
Flächennutzungsplan (Stand 21.11.2023) 

– Entwurf Bebauungsplan (01/2025) 

– Beurteilung der Fläche hinsichtlich Nutzungsum-
wandlung, Zersiedelung, Zerschneidung  

– Berücksichtigung von Innenentwicklungsaktivitäten 

Boden 

– Geoportal Baden-Württemberg, Karten-
dienst des Landesamts für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau Baden-Württemberg 

– Bodenschätzungswerte (LGRB) 

– Geotechnischer Bericht von BauGrund Süd, 
Bad Wurzach (Fassung vom 16.08.2024) 

– Flurbilanz 2002 LEL 

– Ermittlung der natürlichen Bodenfunktionen und Be-
urteilung der Bedeutung der Böden für den Natur-
haushalt 

– Ermittlung der Vorbelastung des Bodens (Altlasten, 
Schadstoffe etc.) 

– Ermittlung der Eignung des Untergrundes für die de-
zentrale Versickerung 

Oberflächenwasser, Grundwasser 

– LUBW Daten- und Kartendienst online – Ermittlung und Bedeutung des Plangebiets für die 
Grundwasserneubildung 

– Ermittlung der Bedeutung und Empfindlichkeit der 
Grundwasservorkommen im Plangebiet 

– Ermittlung vorkommender Oberflächengewässer 
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Verwendete Datengrundlagen Methodisches Vorgehen und Inhalte 

Klima/Luft 

– Klimaatlas Baden-Württemberg (2007) 

– LUBW Daten- und Kartendienst online  

– Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

– Stellungnahme zum lokalen Klima im geplan-
ten Gewerbegebiet „Karrer Nord und Karrer 
Ost“ (iMA Richter & Röckle, 07/2020) 

– Prognose der Geruchsimmissionen im ge-
planten Gewerbegebiet „Karrer Nord und 
Karrer Ost“ (iMA Richter & Röckle, 07/2020) 

–  

– Ermittlung und Beurteilung der Bedeutung klimati-
scher Verhältnisse im Plangebiet 

– Beurteilung der lokal-klimatischen Auswirkungen der 
Planung im Hinblick auf Funktionsbezüge zu Men-
schen, Pflanzen und Tieren 

– Abschätzung der im Plangebiet zu erwartenden Ge-
ruchsimmissionen durch die angrenzende Kläranlage 

Pflanzen (Biotope) und Tiere, biologische Vielfalt 

– Fledermaus-Untersuchung Lachen 1 
(31.07.2020), FCS-Maßnahmenkonzept 
Braunes Langohr (23.10.2020), Bericht zur 
Ausführung (06.04.2021) sowie insgesamt 3 
Berichte zum Monitoring (09/2022, 09/2023 
und 06/2024, jeweils Tanja Irg) 

– Artenschutzrechtliche Untersuchungen (Vö-
gel, Fledermäuse, Reptilien, Haselmaus) zum 
Bebauungsplan „GE Karrer Nord“ (Luis Ra-
mos, letzte Fassung 30.10.2024) 

– Ortsbegehung zur Erhebung der Biotoptypen 
(365° freiraum + umwelt, 08/2024) 

– LUBW Daten- und Kartendienst online, Bio-
toptypenschlüssel (LUBW)  

– Ermittlung der vorhandenen Biotoptypen und des 
Vorkommens bedeutsamer Tierarten 

– Ermittlung der Bedeutung u. Empfindlichkeit der vor-
handenen Biotoptypen im räumlichen Zusammen-
hang 

– Einschätzung der biologischen Vielfalt u. des Entwick-
lungspotenzials der umliegenden Biotopstrukturen 

– Prüfung des Vorhandenseins von Schutzgebieten 
oder Wildtierkorridoren 

– Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf 
seltene oder geschützte Tiere gem. § 44 BNatSchG 

– Erarbeitung geeigneter Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Kompensationsmaßnahmen 

Landschaft 

– Ortsbegehung mit Fotodokumentation (365° 
freiraum + umwelt, 08/2024) 

– Aufnahme landschaftstypischer Strukturen 

– Sichtfeldanalyse (365° freiraum + umwelt u. 
Dipl.-Geogr. Jonas Daumann | GIS+, 2022) 

– digitales Luftbild, Topografische Karte (LGL) 

– Darstellung der prägenden Strukturen und der Vor-
belastung des Plangebiets und seiner Umgebung 

– Ermittlung von wichtigen Blickbezügen 

– Entwicklung einer angemessenen landschaftlichen 
Einbindung des Gebiets 

Mensch (Wohnen, Erholung) 

– Ortsbegehung (365° freiraum + umwelt, 
08/2024) 

– Schalltechnische Untersuchung zum Bebau-
ungsplan „Gewerbegebiet Karrer Nord“ (Dr.-
Ing. Frank Dröscher, Ingenieurbüro für tech-
nischen Umweltschutz, 09/2024) 

– Freizeit- und Wanderkarten 

– Ermittlung der Empfindlichkeit des Plangebiets in sei-
ner Funktion für Gesundheit und Erholung 

– Ermittlung der Bedeutung der angrenzenden Flächen 
für die Erholung sowie der Funktions- und Wegebe-
züge für den Menschen 

– Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf um-
liegende und geplante schützenswerte Wohnbebau-
ung (Verkehrszunahme, Schallimmissionen usw.) so-
wie auf die Versorgungssituation in der Nordstadt 
(Angebot von Gütern des täglichen Bedarfs in räumli-
cher Nähe als Teil der Wohnqualität) 

Kulturelle Güter und Sachgüter 

– Landesamt für Denkmalpflege 

– Ortsbegehung 

– Darstellung der vorhandenen Kultur- und Sachgüter 
und Beurteilung der Bedeutung und Empfindlichkeit 
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6.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Informationen 

Bei der Zusammenstellung der Informationen und der Beschaffung der Datengrundlagen traten keine 

Schwierigkeiten auf. 

 

7 Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung 

Die Realisierung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen führt zu umweltrelevanten Wirkun-

gen, die sich sachlich und zeitlich unterteilen. Die von dem geplanten Gewerbegebiet ausgehenden um-

weltrelevanten Effekte werden - aufgeteilt in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen - nachfol-

gend dargestellt und beschrieben.  

7.1 Baubedingte Wirkungen 

Mögliche baubedingte Wirkfaktoren ergeben sich aus der Bautätigkeit bei der Herstellung der baulichen 

Anlagen und von Erschließungsstraßen. Das Ausmaß der Umweltwirkungen hängt von den eingesetzten 

Baumitteln, Bauverfahren sowie vom Zeitpunkt der Bautätigkeit ab und kann zu Beeinträchtigungen füh-

ren, die zeitlich und räumlich über die Bauphase und das Plangebiet hinausreichen. Die Auswirkungen 

baubedingter Wirkfaktoren sind meist reversibel und umfassen im vorliegenden Fall: 

• vorübergehende Flächeninanspruchnahme, z.B. durch Baustelleneinrichtung, Baumaterial-Lage-

rung, Zufahrten etc. (Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaft, Arten, Biotope und Biodiversität) 

• Licht-, Lärm- und Schadstoffimmissionen, Erschütterungen und sonstige Beunruhigung durch 

Kräne, Baumaschinen, Lkw-Verkehr usw. (Schutzgüter Arten, Biotope und Biodiversität, Mensch) 

• Abgrabung, Aufschüttung, Transport, (Um-)Lagerung von Boden, Gefahr der Bodenverdichtung 

und weiterer Bodenschäden durch unsachgemäßen Umgang (Schutzgut Boden) 

• Schädigung von Vegetationsstrukturen (z.B. für den Erhalt vorgesehene Bäume, Schutzgut Arten, 

Biotope und Biodiversität) 

• baubedingte Schadstoffimmissionen (z.B. Staubaufwirbelung, Abgase von Baumaschinen, aus-

laufendes Öl; Schutzgüter Klima/Luft, Boden und Wasser) 

• Unfallrisiken durch den Baustellenbetrieb (Schutzgüter Boden, Wasser, Arten, Biotope und Bio-

diversität) 

 

Die baubedingten Wirkfaktoren lassen durch einen umweltschonenden Baustellenbetrieb unter Beach-

tung der gängigen Umweltschutzauflagen minimieren (z.B. sach- und fachgerechter Umgang mit dem 

Boden sowie mit Abfall und Gefahrenstoffen, regelmäßige Wartung der Baumaschinen). Entsprechende 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind in Kapitel 10 aufgeführt. 

7.2 Anlagenbedingte Wirkungen 

Als anlagebedingte Wirkfaktoren werden Beeinträchtigungen bezeichnet, die dauerhaft sind, da sie von 

den Bauwerken (Gebäuden, Straßen etc.) selbst ausgehen und unabhängig von der Nutzung sind. Hierzu 

gehören im vorliegenden Fall: 

• die dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Überbauung und Versiegelung und damit der 

Verlust der Wiesenflächen als Lebensraum für Flora und Fauna, als Wohnumfeld und als 
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(potenzieller) Standort für den Futtermittelanbau (Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Land-

schaft, Arten, Biotope und Biodiversität, Mensch) 

• Bodenverdichtung, -abtrag und -auftrag; Veränderung des Geländereliefs (Schutzgüter Boden, 

Wasser, Arten, Biotope und Biodiversität) 

• zusätzliche Barrierewirkungen durch teils hohe Gebäude (Schutzgut Klima/Luft) 

• Verlust von Vegetationsstrukturen (v.a. Wiesenvegetation, Bäume im Süden); Beeinträchti-

gung/Verkleinerung der Nahrungshabitate von Vögeln und Fledermäusen (Schutzgut Arten, Bio-

tope und Biodiversität) 

• Veränderung des Erscheinungsbildes, visuelle Störungen durch die Ausdehnung bebauter Flä-

chen im Stadtrandbereich (Schutzgut Landschaft und Mensch)  

 

7.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

Die betriebsbedingten Wirkungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Nutzung des Gewerbegebietes 

(Lkw-Anlieferung, Kunden- und Betriebsverkehr, Außenbeleuchtungen, Betrieb von Produktions- und 

Heizanlagen). Zu den betriebsbedingten Wirkungen gehören Licht-, Lärm- und Schadstoffemissionen, 

welche sich auf Menschen, Tiere und Naturhaushalt auswirken. Zudem umfassen sie Störungen durch 

die zukünftigen Nutzer, z.B. Scheuchwirkungen, die sich auf im Gebiet und angrenzend vorkommende 

Tiere auswirken können. Das Plangebiet schließt direkt an bestehende gewerbliche Bebauung an; durch 

die vorhandenen Verkehrswege und Gewerbenutzungen in unmittelbarer Nähe des Plangebiets besteht 

in Bezug auf die genannten Wirkungen bereits eine Vorbelastung, so dass es nicht zu völlig neuen Ein-

wirkungen kommt. Vielmehr ist mit einer Ausdehnung insbesondere von Licht- und Lärmemissionen in 

Richtung freier Landschaft im Norden/Nordosten auszugehen. Die Lärmemissionen sind in der südlichen 

Hälfte des Plangebiets (eingeschränktes Gewerbegebiet) auf ein das Wohnen nicht wesentlich störendes 

Maß begrenzt. Auch die Lichtemissionen sind durch die Festsetzung insektenschonender Außenbeleuch-

tungen sowie durch den Ausschluss von Beleuchtungsanlagen im Bereich der öffentlichen Grünflächen 

stark beschränkt.
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8 Beschreibung der Umweltbelange und der Auswirkungen der Planung 

Mit Beginn der Bauarbeiten werden die prognostizierten Auswirkungen der Vorhaben auf die jeweiligen 

Umweltbelange beginnen und sich mit der Bodenversiegelung bzw. Überbauung sowie der betrieblichen 

Nutzung der Fläche dauerhaft manifestieren. Der jeweilige Wirkungsraum resultiert aus der zu erwar-

tenden Reichweite erheblicher Wirkungen. Die relevanten Funktionen der einzelnen Umweltbelange so-

wie die auf sie einwirkenden erheblichen Auswirkungen der Planung werden nachfolgend beschrieben 

und unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beurteilt.  

8.1 Geologie, Boden und Fläche 

Die gesamte Planung umfasst eine Fläche von 6,82 ha. Die Flächen werden größtenteils landwirtschaft-

lich genutzt: im Süden als Grünland, im Norden als Acker (2024: Mais). Ganz im Südosten bestand eine 

Hofstelle, die im Winter 2023/2024 abgebrochen wurde. Hier sind Teile der Flächen asphaltiert, geschot-

tert bzw. betoniert (mit Abbruchmaterial verfüllte Keller); diese Bereiche sind aktuell ungenutzt. 

Das Plangebiet befindet sich im Voralpenraum und damit im Verbreitungsgebiet der Oberen Süßwasser-

molasse. Die Molassesedimente werden von Ablagerungen der letzten Eiszeit überdeckt. Gemäß Geo-

logischer Karte von Baden-Württemberg (M 1:50.000) sind im Untergrund die von Wasser und Eis abge-

lagerten Feinsedimente der Hasenweiler-Formation zu erwarten. Diese würmzeitlichen Beckensedi-

mente werden zum Teil von einer geringmächtigen, spätglazialen Deckschickt überlagert. Gemäß Bo-

denkarte M 1:50.000 hat sich aus den von der Gletscherdynamik beeinflussten Seeablagerungen eine 

mittel tief bis tief entwickelte, verbreitet pseudovergleyte Braunerde und Pseudogley-Braunerde (U25) 

gebildet. Zum Teil sind die Böden lessiviert (an Ton verarmt). 

Für das Plangebiet wurde eine Baugrunderkundung durchgeführt (siehe Geotechnischer Bericht der 

BauGrund Süd Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH vom 16.08.2024). Demnach kann für das 

geplante Baugebiet von folgender Schichtenabfolge ausgegangen werden: 

− Auffüllungen (Kiestragschicht am Straßendamm der angrenzenden Kreisstraße) 

− Mutterboden 

− Verwitterungsdecke 

− Auelehm/Anmoor 

− Beckenablagerungen 
 

Die Schichten sind im Detail wie folgt zu beschreiben: 

Mutterboden: 0,20-0,85 m mächtig; sandiger, schwach toniger, teils schwach kiesiger Schluff, humos und 

nur gering durchwurzelt 

Verwitterungsdecke: 0,95-1,80 m mächtig; bis in Tiefen von 2 m unter Gelände; schluffig-toniger Lehm 

Auelehm/Anmoor: nur im Bereich der beiden Rammkernsondierungen an der Straße im Osten: hier folg-

ten Auelehm-artige, anmoorige Böden unterhalb des Kiesdamms (ab 1,25 m bzw. 1,90 m unter der Ge-

ländeoberkante, von organischem Material geprägte und daher stark setzungsanfällige Böden. 

Beckenablagerungen: ab Tiefen von 1,10-2,20 m unter Gelände bis zur Endteufe der Sondierungen (6 m); 

sandiger bis stark sandiger, schwach toniger Schluff sowie schluffiger Ton. Hoher Feinkornanteil, geringe 

bis mäßige Tragfähigkeit, weicht bei Wasserzutritt auf 
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Abb. 12: Auszug aus der Flurbilanz 2022. Die unbebauten Teile des Plangebiets sind als Vorrangflur eingestuft und 
damit zwingend der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten. Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernäh-
rung und Ländlichen Raum (LEL), www.lel-maps.de; unmaßstäblich 

 

Abb. 13: Auszug aus der Bodenbewertung. Die überwiegenden Teile des Plangebiets sind als Grünland bewertet. 
Die Lehmböden sind von hoher Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter und Puffer für 
Schadstoffe sowie von mittlerer Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen. Quelle: RP Freiburg, Abt. 9 - Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau – LGRB Kartenviewer, https://maps.lgrb-bw.de (abgerufen 09/2024) 
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Die im Plangebiet angetroffenen Böden (Verwitterungsdecke sowie Aue- und Beckenablagerungen) be-

sitzen erfahrungsgemäß Durchlässigkeitsbeiwerte von kf„≪1,0 ∙ 10-6 m/s und sind damit nur schwach bis 

sehr schwach durchlässig. 

Gemäß Reichsbodenschätzung stehen im Plangebiet überwiegend Lehme guter bis mittelmäßiger Zu-

standsstufe in frischer bis feuchter Lage an (L II a 2). Die Grünlandgrundzahl liegt zwischen 40 und 60, 

d.h. es handelt sich um Böden mittlerer Ertragsfähigkeit. Das Plangebiet wird mit Ausnahme des Bereichs 

der ehemaligen Hofstelle, der nicht bewertet wurde, in der Flurbilanz (Landesanstalt für Landwirtschaft, 

Ernährung und Ländlichen Raum 2022) als Vorrangflur der Wertstufe I geführt (RV-941, Gemarkung Es-

chach, Flurgröße 6,88 ha). 

Der mittlere langjährige Bodenabtrag ist laut den Daten des LGRB im nordöstlichen (als Acker genutzten) 

Plangebiet hoch (3 t bis <6 t pro Hektar und Jahr); für die als Grünland genutzten Teile des Plangebiets 

besteht keine relevante Bodenerosionsgefährdung durch Wasser. Für das Starkregenrisikomanagement 

ist daher – auch wegen der nur schwachen Geländeneigung – von einer sehr geringen Bodenerosions-

gefährdung durch Wasser auszugehen. 

Die Böden innerhalb des Plangebiets sind bis auf den Bereich der ehemaligen Hofstelle und der Kreis-

straße vollständig unversiegelt. 

Geotope oder Moorböden befinden sich nicht im Plangebiet oder dessen Wirkungsraum. Auch eine be-

sondere Bedeutung der Böden als landschaftsgeschichtliche Urkunde ist im Gebiet nicht bekannt. 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die Bodenfruchtbarkeit liegt im mittleren Bereich. Die Bedeutung der Böden als Filter und Puffer für 

Schadstoffe ist überwiegend hoch, nur entlang der Grenze zum südlich liegenden Gewerbegebiet „Kar-

rer“ mittel. Als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf kommt den Böden mit Ausnahme einer kleinen Flä-

che im Süden eine hohe Bedeutung zu. Gemäß Flurbilanz handelt es sich um einen wichtigen landwirt-

schaftlichen Ertragsstandort. Die Empfindlichkeit der Böden gegenüber einer Bebauung ist grundsätzlich 

hoch, da diese stets zum vollständigen Verlust ihrer natürlichen Bodenfunktionen führt. 

 

Tabelle 5: Bodenfunktionen gemäß Bodenschätzungsdaten des LGRB; aufgeführt sind nur die Flächen mit Bewer-
tung (d.h. nicht die bereits versiegelten Straßenflächen). Bewertungsklasse (Maß der Funktionserfüllung): 

 

 

 

Bodenfunktion Bedeutung im Plangebiet 

Fl.-Nr. 

Kürzel Bodenschätzung (siehe Text) 

360/3, 361 

L2a2  41-60 

349 

L2a3  41-60 

350/11 

L3a2  41-60 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3 3 1 

Filter und Puffer für Schadstoffe 3 2 2 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2 2 2 

Sonderstandort für die natürliche 
Vegetation 

keine hohen oder sehr hohen Bewertungen, d.h. kein Extremstandort 
(damit ist keine weitere Bewertung erforderlich) 

Gesamtbewertung 2,66 2,33 1,66 

 

0 keine (versiegelte Flächen) 3 hoch 

1 gering 4 sehr hoch 

2 mittel   
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Vorbelastungen 

Die Fläche als solche unterliegt keinen Vorbelastungen, auch wenn sie durch das Gewerbegebiet im Süd-

westen, die Kläranlage im Nordwesten und die Straße im Osten eine gewisse Insellage aufweist. In Bezug 

auf den Boden bestehen Vorbelastungen durch die Versiegelung im Bereich der Kreisstraße sowie im 

Bereich der abgebrochenen Hofstelle. Bei den überwiegenden Flächenanteilen ist von einer allenfalls 

sehr geringen Vorbelastung durch die landwirtschaftliche Nutzung auszugehen (insbesondere durch den 

regelmäßigen Bodenumbruch im Bereich des Ackers). 

Eintragungen im Bodenschutz- und Altlastenkataster liegen nicht vor. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Der Bebauungsplan bereitet die Bebauung des derzeit im Außenbereich liegenden Plangebiets vor. Hier-

von sind hochwertige landwirtschaftliche Produktionsflächen betroffen (Grünland und Acker). Die mög-

liche Flächenneuversiegelung durch die geplante Bebauung (überbaubare Grundstücksflächen und Ver-

kehrsflächen) beträgt maximal rund 3,84 ha. In Bezug auf den Flächenverbrauch ist die Planung daher 

als starker Eingriff zu bewerten. Aufgrund der städtebaulich integrierten Lage kommt es nicht zu Zersie-

delungseffekten. Die Siedlung dehnt sich zukünftig nicht weiter in Richtung freier Landschaft aus als im 

östlichen Anschluss bereits vorgegeben. 

Die geplante Bebauung und Versiegelung führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der natürlichen 

Bodenfunktionen. Die Fläche steht nicht mehr als Standort für den Anbau von Lebens- und Futtermitteln 

zur Verfügung; zudem gehen auf den versiegelten Flächen die Bodenfunktionen „Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf“ sowie „Filter und Puffer“ dauerhaft und vollständig verloren. Darüber hinaus kann der 

Boden hier seine Lebensraumfunktion für Kleinlebewesen nicht mehr erfüllen. Teilversiegelungen lassen 

die natürlichen Funktionen des Bodens nur noch eingeschränkt wirken. 

Die Umsetzung der Bebauung ist aufgrund zu erwartender Geländeangleichungen mit erheblichem Bo-

denauf- und Bodenabtrag und damit mit einem Eingriff in das natürliche Bodengefüge verbunden. Wäh-

rend der Baumaßnahme kommt es zu einer vorübergehender Flächeninanspruchnahme, es besteht die 

Gefahr von baubedingten Bodenverdichtungen durch Baustelleneinrichtung und Baumaschinen sowie 

von Schadstoffeinträgen in den Boden. Durch geeignete Maßnahmen können Schadstoffeinträge in das 

Grundwasser weitestgehend vermieden werden. Die baubedingte Flächeninanspruchnahme ist zeitlich 

begrenzt. Besonders empfindliche Böden (z.B. Moorböden) sind nicht vom Eingriff betroffen. 

Die geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden sind in Kapitel 10 

dargelegt. Dem Schutzgut kommen insbesondere die Verwendung teilversiegelter Beläge, die Begrü-

nung der Flachdächer (teils auch mit Gehölzen) sowie die Erdüberdeckung und Begrünung der nicht 

überbauten Tiefgaragen-Anteile zugute. Zudem können die Eingriffsfolgen reduziert werden, wenn im 

Vorfeld der Erschließungsarbeiten ein Bodenmanagementkonzept erstellt und dessen Umsetzung durch 

eine Bodenkundliche Baubegleitung begleitet wird. Darüber hinaus ist aufgrund der Gebietsgröße dar-

zulegen, wie die vom Eingriff betroffenen Böden wiederverwertet bzw. erforderlichenfalls beseitigt wer-

den. Trotz der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleiben, insbesondere durch die groß-

flächige Abgrabung und Neuversiegelung, erhebliche Beeinträchtigungen, die gemäß den Ergebnissen 

der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zu kompensieren sind. 
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8.2 Wasser 

Grundwasser 

Gemäß Hydrogeologischer Karte für Baden-Württemberg (M 1:50.000) liegt das Plangebiet im Bereich 

der hydrogeologischen Einheit „Beckensedimente des Rheingletschers“. Hierbei handelt es sich um 

Grundwassergeringleiter mit geringer bis sehr geringer Durchlässigkeit und geringer bis sehr geringer 

Ergiebigkeit. Über den genauen Grundwasserstand liegen keine Daten vor. 

In den im Zeitraum vom 15.07.2024 bis 17.07.2024 durchgeführten direkten Aufschlüssen konnte kein 

Zutritt von Wasser verzeichnet werden. Bei einer Stichtagsmessung vom 16.08.2024 wurde in einer 

Grundwassermessstelle im nordwestlichen Plangebiet (Wiese) ein Wasserstand auf einer Höhe von 

1,70 m unter der Geländeoberkante festgestellt. Somit ist bei größeren Aushubtiefen in jedem Fall mit 

einem sukzessiven Zutritt von Wasser aus den wassergesättigten Beckenablagerungen zu rechnen. Nach 

intensiven Niederschlägen ist im Plangebiet stets mit dem Auftreten von Schicht-/Sickerwasser zu rech-

nen, das sich auf den gering durchlässigen Böden sammeln und aufstauen kann. 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Oberflächengewässer. 

Am nordwestlichen Rand des Geltungsbereichs beginnt auf dem Grundstück des Klärwerks ein Graben 

(Gewässer II. Ordnung), welcher nach einer Fließstrecke von ca. 435 m in die Schussen mündet. Die 

Schussen selbst (Gewässer I. Ordnung) verläuft in einer Entfernung von mind. 300 m in einem Bogen 

nördlich und westlich um das Plangebiet herum. Beide Gewässer sind nicht von der Planung betroffen. 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die anstehenden Böden weisen eine hohe Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreis auf. Die 

Durchlässigkeit der Böden für Niederschlagswasser ist gering. Aufgrund der bindigen, nur gering durch-

lässigen Böden ist von einer geringeren Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Verunreinigungen 

auszugehen. Oberflächengewässer sind nicht betroffen. Dem Plangebiet kommt somit insgesamt eine 

geringe Bedeutung für das Schutzgut Wasser zu. 

Vorbelastung 

Über Vorbelastungen des Grundwassers oder angrenzender Gewässer (z.B. durch Schadstoffeinträge) ist 

nichts bekannt. Im Bereich bestehender Versiegelung (Kreisstraße, ehemalige Hofstelle) kann der Was-

serhaushalt lokal etwas verändert sein. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die mit der Bebauung verbundene Neuversiegelung reduziert sich die Fläche, auf der Nieder-

schlagswasser versickern kann. Aufgrund der bindigen Böden ist jedoch schon im Bestand mit einem 

hohen Oberflächenabfluss zu rechnen, der durch die Bebauung weiter verstärkt wird. Das Retentions-

vermögen der überplanten Flächen verkleinert sich. Auf die Grundwasserspeisung des östlich liegenden 

Tiefbrunnens der Brunnengruppe Nord wird sich die Bebauung nicht auswirken, da diese nicht im un-

mittelbaren Bereich des Brunnens stattfindet. 

Während der Bauphase besteht die Gefahr von Schadstoffeinträgen in das in das Schichtwasser. Dies 

kann durch umweltschonenden Baustellenbetrieb nach den Regeln der Technik weitestgehend vermie-

den werden (z.B. Lagerung von Öl/Benzin etc., Ölwechsel, Auftanken sowie Montage-, Service- und 
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Reparaturarbeiten an Baumaschinen nur auf befestigten und kontrolliert entwässerten Flächen (Beton, 

Asphalt), sofortige Entsorgung von Bauabfällen aus der Baugrube). 

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht direkt betroffen. Der westlich angrenzende Graben 

(NN-QS8) als natürliche Vorflut wird zur Ableitung des zuvor zurückgehaltenen und gedrosselt abgeführ-

ten Niederschlagswassers aus dem Gebiet genutzt. Da es sich nur um das Niederschlagswasser von 

Dach- und nicht von Schwerlastverkehr betroffenen Hofflächen handelt und durch die Sedimentation 

von Schwebstoffen in den beiden Rückhaltebecken mit Bodenfilter bereits eine Vorreinigung erfolgt, 

kommt es nicht zu einer Verunreinigung dieses Gewässers. Die eingeleiteten Wassermengen überstei-

gen nicht den natürlichen Abfluss aus dem unbebauten Gebiet. 

Die geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Wasser sind in Kapitel 10 

dargelegt. Dem Schutzgut kommt insbesondere die Begrünung der Flachdächer sowie die Erdüberde-

ckung und Begrünung der nicht baulich genutzten Tiefgaragen-Anteile (zur Schaffung zusätzlicher Re-

tentionsflächen sowie zur Reduktion von Abflussspitzen) sowie die Verwendung wasserdurchlässiger Be-

läge für Fußwege und Pkw-Stellplätze zugute. Durch die Anlage von Gründächern und zweier Retenti-

onsmulden, auf bzw. in denen Wasser bereits verdunsten kann, wird die abzuleitende Wassermenge 

reduziert. Nach Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleiben keine erhebli-

chen Auswirkungen für das Schutzgut Wasser. 

8.3 Klima und Luft 

Das Klima im Schussenbecken ist durch hohe Niederschläge bei milden Temperaturen gekennzeichnet. 

Die Jahresdurchschnittstemperatur in Ravensburg liegt bei 9 °C. Jährlich fallen im Mittel etwa 1.220 mm 

Niederschlag. Die Hauptwindrichtung ist Südsüdwest; mit fast gleichen Häufigkeiten kommen Winde aus 

Nordnordost. 

Das Plangebiet ist derzeit unbebaut, grenzt aber im Süden und Südwesten an bebaute Bereiche an. Auf 

den offenen Wiesenflächen kann sich nachts Kaltluft bilden. Zudem können über die Fläche hinweg Flur-

winde aus südwestlicher und südöstlicher Richtung strömen. Das weitere Umfeld ist aufgrund seiner 

Lage auf dem Talboden des Schussen-Tals von großflächigem Kaltluftstau geprägt. 

Die im Plangebiet vorhanden Gehölze haben einen – wenn auch aufgrund der begrenzten Zahl bzw. 

randlichen Lage – positiven Effekt auf das Siedlungsklima (Luftbefeuchtung, Filterung von Schadstoffen 

und Stäuben, kleinflächig Beschattung). 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Gemäß der Klimaanalyse für den Gemeindeverband Mittleres Schussental (2023) handelt es sich bei den 

Wiesenflächen im Plangebiet um Austauschräume mit geringer stadtklimatischer Bedeutung; den Acker-

flächen kommt in dieser Hinsicht keine Bedeutung zu. Die östlich der Kreisstraße liegende Waldfläche 

wird als stadtklimatisch wertvolle öffentliche Grünfläche eingestuft. Die Flächen sind aufgrund ihrer Lage 

gegenüber einer Bebauung aus stadtklimatischer Sicht als mäßig empfindlich einzustufen. Bei Eingriffen 

in die Wiesenflächen sind die jeweiligen stadtklimatischen Funktionen in ihren Grundzügen zu berück-

sichtigen (z.B. Aufenthaltsqualität an heißen Tagen). 
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Abb. 14: Auszug aus der Klimaanalysekarte des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (Plangebiet rot um-
grenzt); Darstellung des Plangebiets als unversiegelte Freifläche und (im Bereich der ehemaligen Hofstelle) als 
locker bebaute Siedlung. Westlich und südlich schließen Industrieflächen an, weiter östlich befindet sich Wald. 
Die nordwestlich und weiter nördlich und nordöstlich gelegenen Flächen sind als Kaltluftstau-Gebiete dargestellt 
(Schussen-Talboden). Relevante Windströmungen sind im Bereich des Plangebiets nicht verzeichnet. Im weiteren 
Umfeld sind die Strömungen von den östlich und westlich den Schussen-Talhang hinabführenden Hangwinden 
sowie von intensiven Kaltluftströmungen entlang der Schussen und ihrer Zuflüsse (z.B. Flappach, Schwarzach) 
geprägt. Bearbeitung: Schwab, Pädagogische Hochschule Weingarten; unmaßstäblich 

 

Vorbelastung 

Daten zur Lufthygiene liegen nicht vor. Aufgrund der angrenzenden Kreisstraße sind in geringem Umfang 

Schadstoff- und Feinstaubeinträge durch Kfz-Abgase zu erwarten. Auch aus dem Bereich des südlich an-

grenzenden Gewerbegebiets sind Luftschadstoffeinträge möglich. Von den nördlich liegenden Ackerflä-

chen kann es gelegentlich zu Staubeinträgen kommen. Zudem gehen zeitweise von der Kläranlage Ge-

ruchsemissionen aus. Insgesamt ist aufgrund der von der Kernstadt abgesetzten Lage und des überwie-

gend ländlichen Umfelds von einer nur mäßigen Vorbelastung der Luftqualität auszugehen. 

 

Oberzell 

Untereschach 
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Abb. 15: Auszug aus der Planungshinweiskarte zur Klimaanalyse des GMS (Plangebiet rot umgrenzt). Darstellung 
des Plangebiets als Fläche mit niedriger stadtklimatischer Bedeutung. Einem kleinen Teilbereich im Nordosten 
kommt keine vorrangige stadtklimatische Bedeutung zu. Der Bereich der inzwischen abgebrochenen Hofstelle ist 
als Fläche mit mäßiger stadtklimatischer Belastung eingestuft; Teile des südlich angrenzenden Gewerbegebiets 
als Flächen mit erhöhter stadtklimatischer Belastung. Über das Plangebiet hinweg ist ein bodennahes nächtliches 
Strömungsfeld aus dem Bereich der südwestlich und südöstlich liegenden Waldflächen in Richtung Norden und 
Nordosten verzeichnet. Quelle: Klimaanalyse und Verwundbarkeitsuntersuchung auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung des Gemeindeverbands Mittleres Schussental (KLAK GMS), GEO-NET Umweltconsulting GmbH, 
HHP.raumentwicklung, August 2023; unmaßstäblich 

Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die geplante Bebauung geht ein Teil der Kaltluftbildungsfläche im Schussental verloren; die vor-

handenen Luftströmungen verschieben sich gegebenenfalls in unbebaut bleibende Randbereiche. Aus-

wirkungen auf bebaute Bereiche entstehen durch die abgelegene Lage nicht. Die überplanten Flächen 

werden Teil des südlich angrenzenden Gewerbegebiets; durch den zukünftig hohen Versiegelungsgrad 

kann es zu lokalen Aufheizeffekten und zu einem geringfügigen Anstieg lokaler Temperaturen kommen. 

Zur Minimierung klimatischer Belastungen sieht die Planung im Südwesten, Nordwesten sowie Norden 

breite Grünstreifen vor, die mit Gehölzen zu bepflanzen sind. Diese Grünstreifen, die auch bei einer mög-

lichen Erweiterung des vorliegenden Plangebiets dauerhaft zu erhalten sind, gewährleisten, dass auch 

nach Umsetzung der Bebauung im Gebiet Frischluft gebildet wird und (durch den Kühleffekt der Gehölze 

infolge von Schattenwurf und Transpiration) Hitzebelastungen reduziert werden. Auch die festgesetzte 

Begrünung von Flachdächern reduziert die sommerliche Aufheizung. 

Durch die Nutzung des Baugebietes kann es zu einer Schadstoffanreicherung in der Luft durch die Kfz-

Abgase des Betriebsverkehrs sowie durch die Abgase aus Heiz- und/oder Produktionsanlagen kommen. 

Aich 

Klärwerk 
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Baubedingte Schadstoffemissionen können durch die dem Stand der Technik entsprechenden Schutz-

maßnahmen weitestgehend vermieden werden. 

Die geplanten Maßnahmen für das Schutzgut Klima/Luft sind in Kapitel 10 dargelegt. Die breiten Grün-

streifen sichern die Durchströmbarkeit mit Kaltluft. Durch die Neupflanzung von 20 Bäumen im öffentli-

chen Straßenraum, 39 Bäumen auf den privaten Bauflächen und weiteren 45 Bäumen auf öffentlichen 

Grünflächen sowie durch die Begrünung der Flachdächer werden neue klimarelevante Strukturen ge-

schaffen, die zur Beschattung und Luftbefeuchtung beitragen, die Aufheizung der versiegelten Flächen 

verringern und gleichzeitig als Schadstoff- und Staubfilter dienen. Die vorgeschriebenen offenporigen 

(sickerfähigen) Beläge für Fußwege und Pkw-Stellplätze reduzieren ebenfalls den Aufheizungseffekt auf 

versiegelten Flächen. Bei Umsetzung der festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind die Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima/Luft als moderat zu bewerten. 

8.4 Pflanzen, Biotope und Biologische Vielfalt 

Potenzielle natürliche Vegetation 

Die potenzielle natürliche Vegetation, welche sich im Plangebiet ohne menschliches Zutun einstellen 

würde, wäre ein Waldmeister-Buchenwald (örtlich Hainsimsen-Buchenwald, Eichen-Eschen-Hainbu-

chen-Feuchtwald, Bergahorn-Eschen-Feuchtwald oder Eschen-Erlen-Sumpfwald). Bei der Auswahl neu 

zu pflanzender Bäume sollten daher Arten von Buchen- oder Buchenmischwäldern besonders berück-

sichtigt werden, sofern sie sich mit Blick auf die Klimaanpassung im bebauten Raum langfristig vital ent-

wickeln können (d.h. z.B. Trockenstress vertragen). 

Reale Vegetation 

Das Plangebiet wird derzeit als Mähwiese (südwestlicher Teil) sowie Maisacker (nordöstlicher Teil) ge-

nutzt (siehe Bestandsplan im Anhang). Bei der Mähwiese handelt es sich um intensiv genutztes Wirt-

schaftsgrünland, das von (vermutlich eingesäten) Gräsern wie Lolium perenne, Poa trivialis sowie typi-

schen Kräutern gut gedüngter Wirtschaftswiesen wie Rumex obtusifolius, Taraxacum officinale, Trifolium 

repens sowie von Störzeigern wie die evtl. vom benachbarten Acker eingeschleppte einjährige Hühner-

hirse (Echinochloa crus-galli) geprägt wird. Der Bestand ist weitgehend homogen und artenarm. 

Ganz im Süden sind im Bereich des hier angrenzenden Autohauses asphaltierte Zufahrts- und Parkflä-

chen sowie kleinflächig Begleitgrün vorhanden. Von der Zufahrt im Süden führt ein zunächst geschotter-

ter, später unbefestigter Wirtschaftsweg nach Westen zu einem bestehenden Schacht. Südlich dieses 

Wiesenwegs ist das Grünland arten- bzw. blütenreicher. Hier finden sich auch Pflanzen, die für eine we-

niger intensive Nutzung sprechen (Convolvulus arvensis, Galium album, Glechoma hederacea, Lotus cor-

niculatus, Plantago lanceolata, Potentilla reptans, Trifolium pratense, Vicia cracca). 

Angrenzend zu dem bestehenden Gewerbegebiet im Südwesten sowie zum Klärwerk im Westen beste-

hen breite Feldhecken-Streifen, die zum Teil in den Geltungsbereich hineinragen. Die zum Gewerbege-

biet angrenzende Hecke besteht vor allem aus Esche, Walnuss, Blutpflaume, Weiden, Brombeere, Ha-

selnuss, Hundsrose, Liguster, Rotem Hartriegel und Schlehe mit einem nitrophilen Saum aus u.a. Brenn-

nessel und Springkraut; zum Klärwerk hin kommen dieselben Gehölz-Arten sowie auch Schwarzer Ho-

lunder und Weißdorn vor. In Richtung des hier nordwestlich angrenzenden Maisackers stehen auch ei-

nige große Pappeln und (z.T. abgestorbene) Fichten. 

Im Bereich der ehemaligen Hofstelle Lachen 3 sind kleine Teilbereich asphaltiert (Zufahrt); die Hofflächen 

sind geschottert; die Kellergeschosse der abgebrochenen Gebäude verfüllt. Auf den ehemals mit 
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Gehölzen bewachsenen Teile der Hofstelle hat sich eine Ruderalvegetation eingestellt. Da der Abbruch 

bereits im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung erfolgt ist, wird in der Bilanzierung der Zustand 

vor dem Abbruch (mit Gebäuden und komplettem Gehölzbestand) angesetzt. 

Im südlichen Geltungsbereich befinden sich drei vitale Apfelbäume; zudem stehen hier in einem kleinen 

Strauch-Bestand (u.a. Hartriegel) eine Esche sowie eine Vogel-Kirsche (siehe nachfolgende Tabelle). Im 

westlichen Teil der großen Mähwiese bestehen zudem Reste eines ehemals größeren Streuobstbestan-

des; hierbei handelt es sich um zwei sehr große Birnbäume sowie um insgesamt sieben Apfelbäume. Die 

Krone des südlichen Birnbaums ist im oberen Bereich bereits abgestorben, der nördliche Baum wird im 

unteren Stammbereich von einem Holunder überwachsen. Die Apfelbäume sind allesamt ungepflegt, 

häufig von Misteln bewachsen und überaltert (abgebrochene Äste, teils Totholz). Im Bereich der Bäume 

wird nicht gemäht, so dass im Stammbereich viel Brennnessel hochgewachsen ist, teilweise sind am 

Stamm der Bäume auch Sträucher (wie Hartriegel, Hundsrose, Liguster, Pfaffenhütchen) aufgekommen. 

Die Wiese zwischen den Bäumen ist sehr hochwüchsig, ruderalisiert (Brennnessel, Weidenröschen), zum 

Teil verfilzt und mit Gehölzanflug (z.B. Eschen) durchsetzt. 

Das nähere Umfeld ist einerseits durch großflächige Äcker geprägt, andererseits durch die Gehölzstreifen 

und die nachfolgende Bebauung des Gewerbegebiets im Südwesten bzw. des Klärwerks im Westen. Als 

wertgebend sind insbesondere die drei noch vitalen Apfelbäume sowie die angrenzenden Feldhe-

cken/Eingrünungsstreifen anzusehen. 
 

Tabelle 6: Baumbestandsliste. Lage siehe Bestandsplan im Anhang. 

Nr. Botanischer Name Deutscher 
Name 

Stamm-
durchm. 
[cm] 

Stamm-
umfang 
[cm] 

Vi-
tali-
tät 

Be-
wer-
tung 

Sonstiges 

1 Malus domestica Apfel 39 123 + XXX Sicherung im B-Plan 

2 Malus domestica Apfel 33+25 105+78 + XXX Sicherung im B-Plan 

3 Malus domestica Apfel 33 105 + XXX Sicherung im B-Plan 

4 Prunus avium Kirsche − − + XX Teil eines Feldgehölzes 
mit Hartriegel, Wild-
pflaume u.a. 

5 Fraxinus excelsior Esche − − + XX 

6 Pyrus communis Birne ca. 64 ca. 200 - - Krone im oberen Bereich 
abgestorben 

7 Pyrus communis Birne ca. 64 ca. 200 +- X eingewachsen in Holun-
derstrauch, etw. Totholz 

8 Malus domestica Apfel 41 130 - - viel Brennnessel, Misteln, 
Astbruch in Krone 

9 Malus domestica Apfel 35 110 - - viel Brennnessel, Misteln 

10 Malus domestica Apfel 43 135 - - Pfaffenhütchen, Totholz 

11 Malus domestica Apfel 29 90 - - Hartriegel, Misteln 

12 Malus domestica Apfel 30 93 - - Hundsrose, Walnuss 

13 Malus domestica Apfel ca. 57 ca. 180 - - Brennnessel, Misteln 

14 Malus domestica Apfel 38 120 - - Liguster, Misteln, Totholz 

 

Legende Vitalität Legende Bewertung 

+    vital - nicht erhaltensfähig 
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+-  eingeschränkt vital X erhaltensfähig 

-    abgehend  XX  erhaltenswürdig 

--   abgestorben  XXX sehr erhaltenswürdig 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Den Acker- und Wiesenflächen kommt eine geringe natur- und artenschutzfachliche Bedeutung zu. Hin-

weise auf Vorkommen von besonders oder streng geschützten Pflanzenarten bestehen nicht. Bei den 

vorkommenden Bäumen handelt es sich teilweise um hochwertige Vegetationsstrukturen (insbesondere 

vitale Apfelbäume im Süden). Die Empfindlichkeit der Acker- und Wiesenflächen gegenüber einer Über-

bauung ist aus floristischer Sicht gering bis mittel; die Empfindlichkeit der noch vitalen Gehölze ist hoch. 

Vorbelastungen 

Eine Vorbelastung des Schutzguts stellen die intensive landwirtschaftliche Nutzung, die Nutzungsauflas-

sung der kleinen Obstwiese im zentralen Plangebiet sowie die Rodung der ehemals im Bereich der Hof-

stelle Lachen 3 vorhandenen Gehölze dar. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die Bebauung bzw. Versiegelung gehen gering- bis mittelwertige Biotoptypen als Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Gefährdete oder seltene Pflanzen oder Biotoptypen sind von den Vorhaben nicht be-

troffen. Auch Auswirkungen auf den Biotopverbund sind nicht erkennbar. Die fünf Bäume im Süden sind 

als zu erhalten festgesetzt. Die Obstbäume im zentralen Gebiet werden entfallen. 

Insbesondere auf den öffentlichen Grünflächen werden neue Wiesen geschaffen, für die eine extensive 

Pflege und damit ein höherer Blütenreichtum angestrebt wird als im Bereich der Bestands-Mähwiese 

aktuell vorhanden ist. Zudem werden sowohl auf öffentlichen als auch privaten Flächen deutlich mehr 

Gehölze neu gepflanzt als durch die Planung entfallen. Dennoch geht durch die Bebauung der größere 

Teil der bisher als Lebensraum zur Verfügung stehenden Offenflächen verloren. Damit ist in Bezug auf 

die Flora insgesamt von einem mittleren Eingriff auszugehen. 

8.5  Tiere 

Die Gebäude der ehemals im südlichen Anschluss bestehenden Hofstelle Lachen 1 wurden im Vorfeld 

zum Abriss von Dipl.-Biologin Tanja Irg am 28.07.2020 auf das Vorkommen von Vögeln und Fledermäu-

sen untersucht. Dabei fand sowohl tagsüber als auch abends eine Begehung statt, um potenzielle oder 

tatsächliche Nistplätze von Vögeln bzw. Quartiere von Fledermäusen und Hinweisen auf die Anwesen-

heit von Fledermäusen (wie Kotspuren, Fraßreste usw.) zu erheben sowie ggf. ausfliegende Tiere nach-

zuweisen. 

Das Plangebiet und ein erweitertes Untersuchungsgebiet (insbesondere der Bereich zwischen Kreis-

straße und Bundesstraße im östlichen Anschluss) wurden im Jahr 2021 von Hrn. Ramos im Rahmen von 

Relevanzbegehungen artenschutzfachlich untersucht. 

Das gesamte Gebiet wurde am 18.06.2021 in Bezug auf Vögel, Reptilien und die Eignung der Habi-

tatstrukturen für weitere geschützte Tierarten (wie Haselmäuse) überblicksartig erfasst. 

In Bezug auf Fledermäuse fanden jeweils kurz vor Sonnenuntergang fünf Begehungen (Detektorunter-

suchungen mit Batlogger M und A+, Ausflugkontrollen mit Wärmebildkamera ZEIS DTI 3/35 Gen. 2) im 

Juli und September 2021 statt (14.07.2021, 16.07.2021, 06.09.2021, 08.09.2021 und 26.09.2021). 
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In den Jahren 2022 und 2023 fanden ergänzende Erhebungen zu Fledermäusen sowie eine detaillierte 

avifaunistische Kartierung statt. Dabei wurden an zwei zusätzlichen Terminen (08.07.2022 und 

14.07.2022) Fledermäuse erfasst (Detektor-/Ausflug-/Sichtkontrollen). Zusätzlich fanden am 08.11.2022 

eine Gebäudekontrolle im Bereich Lachen 3 sowie am 26.09.2023 (d.h. innerhalb der Balzzeit) eine 

abendliche Erfassung der Fledermausaktivität im Bereich der Gebäude Lachen 3 statt. 

Brutvögel wurden gemäß den Richtlinien von Südbeck et al. 2013 an folgenden Terminen erhoben: am 

25.03.2022, 11.04.2022, 16.05.2022 sowie am 08.07.2022. Zudem wurden zwei Jahre später weitere 

Brutvögel-Erfassungen durchgeführt (13.04.2024, 20.06.2024 und 18.10.2024). 

Zur Erfassung von Haselmäusen wurden in der Hecke entlang des Klärwerks am 16.05.2022 dreizehn 

Haselmaus-Tubes angebracht. Diese wurden am 08.07.2022, 12.11.2022, am 13.04.2024, 20.06.2024 

sowie am 18.10.2024 auf Artnachweise kontrolliert. 

Mögliche Vorkommen von Reptilien wurden an folgenden Terminen erfasst: 25.03.2022, 11.04.2022, 

16.05.2022 sowie 08.07.2022. Darüber hinaus wurde das Gelände auch bei Begehungen in den Jahren 

2021 und 2023 immer wieder auf ein Vorkommen von Reptilien hin überprüft. 

Details zu den Untersuchungen können den jeweiligen artenschutzrechtlichen Berichten von Hrn. Ramos 

(Bestandserfassung) und Fr. Irg (Ersterfassung Lachen 1 und Monitoring) entnommen werden (siehe 

Quellenverzeichnis). Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

aus den Begehungen dar. 

Bestandsbeschreibung 

8.5.1 Vögel 

Insgesamt konnten 55 Vogelarten erfasst werden (siehe Tabelle 7). Diese vergleichsweise hohe Zahl an 

Vogelarten ist auch auf das Vorhandensein verschiedener Lebensräume im Plangebiet bzw. im Umfeld 

zurückzuführen (Siedlungsbereiche: Gebäudebrüter/Gartenvögel; Hecken/Gehölze: Gebüschbrüter; 

Waldflächen: Waldvögel; landwirtschaftliche Flur: Nahrungsgäste) 

Neun der erfassten Arten sind streng geschützt (in der nachfolgenden Tabelle fett gedruckt). Drei dieser 

Arten wurden jedoch nur überfliegend erfasst (Eisvogel, Kiebietz und Wachtelkönig). Vier weitere nutz-

ten das Gebiet nur zur Nahrungssuche (Grünspecht, Rot- und Schwarzmilan sowie Sperber). Lediglich 

der Turmfalke sowie der Mäusebussard brüteten auch im Gebiet bzw. unmittelbar angrenzend (auf ei-

nem Strommasten bzw. im Feldgehölz am Klärwerk). 

Elf der erfassten Arten werden auf der Vorwarnliste der Roten Liste für die Brutvögel Baden-Württem-

bergs geführt, davon sechs mit Brutnachweis im Gebiet (Haus- und Feldsperling, Goldammer, Grau-

schnäpper, Klappergrasmücke, Turmfalke). Fünf Arten (Feldlerche, Gelbspötter, Pirol, Rauchschwalbe 

und Schwarzstorch) gelten in Baden-Württemberg als gefährdet (Rote Liste 3), keine dieser Arten brütet 

jedoch im Plangebiet. Als stark gefährdet gilt der Wachtelkönig, als in Baden-Württemberg vom Ausster-

ben bedroht der Kiebietz (beide nur überfliegend). Bei den weiteren 37 Arten handelt es sich um häufige, 

ungefährdete Arten. Von den insgesamt 29 Arten mit Brutnachweis im Plangebiet sind 23 Arten unge-

fährdet. 

Bemerkenswert sind insbesondere ein Brutvorkommen des Neuntöters und der Dorngrasmücke sowie 

ein Horst-Standort des Mäusebussards (alle in der Hecke am Südrand des Klärwerks), ein Revier der 

Klappergrasmücke (in der Hecke am Nordostrand des Gewerbegebiets Karrer), mehrere Brutvorkommen 

der Goldammer (Hofstelle Lachen 3, Obstbäume im Plangebiet, Hecke am Klärwerk sowie weiter west-

lich) sowie zwei Reviere des Grauschnäppers (Hofstelle Lachen 3 und Hecke am Klärwerk). An den 
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Gebäuden der Hofstelle Lachen 3 gab es Brutvorkommen von Grauschnäpper, Haus- und Feldsperling. 

Zudem wurden die Gehölze der Hofstelle von überwiegend häufigen und ungefährdeten Arten zur Brut 

genutzt (u.a. Amsel, Buchfink, Garten- und Mönchsgrasmücke, Girlitz, Grünfink, Rot-kehlchen). Auf 

Strommasten (einer im westlichen Plangebiet, ein zweiter weiter nördlich außerhalb des Plangebiets) 

befinden sich Horste von Turmfalke, Kolkrabe und Rabenkrähe. Darüber hinaus gibt es im Umfeld Nach-

weise weiterer Arten wie Graureiher (große Kolonie südwestlich des Gewerbegebiets Karrer), mehrerer 

Spechtarten sowie Pirole (in Waldgebieten östlich und südwestlich).  

 

Tabelle 7: Nachgewiesene Vogelarten im Untersuchungsgebiet, streng geschützte Arten fett gedruckt. 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name RL-BW RL-D Anmerkungen 

Amsel Turdus merula * * Brutnachweis 

Bachstelze Motacilla alba * * Brutnachweis 

Blaumeise Parus caeruleus * * Brutnachweis 

Buchfink Fringilla coelebs * * Brutnachweis 

Buntspecht Dendrocopos major * * Nahrungsgast (Obstbäume) 

Dorngrasmücke Sylvia communis * * Brutnachweis 2 Reviere 

Eichelhäher Garrulus glandarius * * Nahrungsgast 

Eisvogel Alcedo atthi V * überfliegend, streng geschützt (VRL Anhang I) 

Elster Pica pica * * Brutnachweis 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 rastend/Durchzügler 

Feldsperling Passer montanus V V >12 BP Rautbrühl u.a. Gebäude Umfeld, ehe-
mals Bruten Hofgut Lachen 3/3-1 mit 4-5 BP 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * Brutnachweis in Spalten von Birnbaum 

Gartengrasmücke Sylvia borin * * Brutnachweis 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea * * Nahrungsgast, brütend am Klärwerk 

Gelbspötter Hippolais icterina 3 * Hof Aich, Breite 

Girlitz Serinus serinus * * >3-4 Reviere 

Goldammer Emberiza citrinella V * >4 Reviere im Plangebiet, weitere Rev. Umfeld 

Dohle Coloeus monedula * * regelmäßiger Nahrungsast 

Graureiher Ardea cinerea * * rund 200 m südwestlich bedeutsame Kolonie 
mit rund 14 BP (Stand 2024) 

Grauschnäpper Muscicapa striata V V 2 Reviere im Plangebiet, weitere Rev. Umfeld 

Grünfink Carduelis chloris * * Brutnachweis 
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Grünspecht Picus viridis * * regelmäßiger Nahrungsast, streng geschützt 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * Brutnachweis 

Haussperling Passer domesticus V * 9-10 BP Lachen 3/3-1, im Umfeld weitere BP 

Kiebietz Vanellus vanellus 1 2 
25.3.22 Überflug rufend aus nördl. Richtung 
kommend, streng geschützt (BArtSchV) 

Klappergrasmücke Sylvia curruca V * Brutnachweis 1 Revier 

Kleiber Sitta europaea * * Nahrungsgast 

Kohlmeise Parus major * * Nahrungsgast 

Kolkrabe Corvus corax * * Brutnachweis auf Strommasten 

Lachmöwe Larus ridibundus V * Nahrungsgäste auf landwirtschaftl. Flächen im 
Plangebiet; bis zu 140 Ind. im Bereich Klärwerk 
Na 

Mauersegler Apus apus V 3 Nahrungsgast 

Mehlschwalbe Delichon urbicum V 3 Nahrungsgast, einzelne alte Spuren von Nestern 
am Wohnhaus Lachen 3 

Mäusebussard Buteo buteo * * Brutnachweis im Feldgehölz am Klärwerk, 
streng geschützt (VRL Anhang I) 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * Brutnachweis 

Neuntöter Lanius collurio * * 1 Revier Plangebiet, weiteres Revier nahes Um-
feld (westlich), streng geschützt (VRL Anhang I) 

Pirol Oriolus oriolus 3 V überfliegend 

Rabenkrähe Corvus corone * * Brutnachweis 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V Hof Aich, Breite mind. 4-5 BP 

Ringeltaube Columba palumbus * * Brutnachweis 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * Brutnachweis 

Rotmilan Milvus milvus * * Nahrungsgast, streng geschützt (VRL Anhang I) 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus * * Brutnachweis 

Schwarzmilan Milvus migrans * * Nahrungsgast, streng geschützt (VRL Anhang I) 

Schwarzstorch Ciconia nigra 3 * einmalig überfliegend, streng geschützt 

Singdrossel Turdus philomelos * * Brutnachweis 

Sperber Accipiter nisus * * Nahrungsgast, streng geschützt (VRL Anhang I) 

Star Sturnus vulgaris * 3 Nahrungsgast 

Saatkrähe Corvus frugilegus * * Nahrungsgast 
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Erläuterungen zur Tabelle: 

RL Rote Liste 

D Gefährdungsstatus in Deutschland (Rote Liste 2021) 

BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Rote Liste 2019) 

1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

V Vorwarnliste / (BW) Arten der Vorwarnliste 

* ungefährdet 

 

Zusammenfassend kann die faunistische Vielfalt im Plangebiet und seiner Umgebung als hoch bezeich-

net werden. Die meisten erfassten Arten nutzen (bzw. nutzten) zur Brut die Gebäude und Gehölze der 

ehemaligen Hofstelle Lachen 3 sowie die Obstbäume und Hecken im Plangebiet bzw. entlang von dessen 

Rändern. Einer der Birnbäume weist eine Spalte auf, die vom Gartenbaumläufer zur Brut genutzt wurde. 

Darüber hinaus können die im Plangebiet vorhandenen Bäume von Freibrütern wie Amseln und Finken 

zur Brut genutzt werden. Als Nahrungshabitat ist das Gebiet von mittlerer Bedeutung.  

8.5.2 Fledermäuse 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets wurden sieben Fledermaus-Arten sowie eine oder mehrere nicht 

sicher bestimmbare Art(en) aus der Gruppe der Mausohren nachgewiesen. Bemerkenswert sind dabei 

insbesondere die Arten Braunes Langohr sowie Zwergfledermaus, die im Bereich der beiden Hofstellen 

Lachen 2 und 3 Fortpflanzungs- sowie Balzquartiere haben bzw. hatten. Im Bereich von Lachen 3 fanden 

sich zudem Quartiere (keine Wochenstuben) von Weißrandfledermäusen: 

 

Tabelle 8: Nachgewiesene Fledermausarten im Untersuchungsgebiet, alle streng geschützt (FFH RL Anhang IV). 

Wissenschaftl.Name Deutscher Name Nutzung des Gebiets RL BW RL D 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 
einzelne Kontakte jagender und überflie-
gender Tiere (Feldgehölze, Hofstellen) 

2 3 

 

Wissenschaftl.Name Deutscher Name Nutzung des Gebiets RL BW RL D 

Gruppe Myotis spec. 
(M. nattereri und/oder 
M. daubentonii) 

Gruppe der Mausohren 
(vermutlich Fransen- 
und/oder Wasserfldm.) 

jagend im Bereich der Gehölze im südwest-
lichen Gebiet 

− − 

Stieglitz Carduelis carduelis * * Brutnachweis 

Sumpfmeise Poecile palustris * * Nahrungsgast 

Turmfalke Falco tinnunculus V * Brutnachw. auf Strommasten, streng geschützt 

Wachtelkönig Crex crex 2 1 14.7.22 Gesang, überfliegend, streng geschützt 

Wiesen-Schafstelze Motacilla flava flava V * Rastend/Durchzügler 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * Brutnachweis 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * Brutnachweis 
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Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus 

jagende und überfliegende Tiere (Lachen 3 
Plangebiet (Obstwiese usw.)) 

nächste bekannte Wochenstube 1,2 km 
südwestlich im Bereich Gutenfurt 

3 * 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Nachweis in einem Vogelnistkasten in den 
Gehölzen bei der Kläranlage Sept. 2021; 
Detektorkontakte jagender Tiere im Plange-
biet (Obstbäume, Hecken); Wochenstube 
im Wald östlich der B 30neu, ggf. auch in um-
liegenden Obstwiesen/am Siedlungsrand 

2 2 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 
jagend und überfliegend im Gesamtgebiet, 
insbesondere bei den Gehölzen im Südwes-
ten und im Bereich Lachen 3 

i V 

Pipistrellus kuhlii Weißrandfledermaus 
Balz- und Paarungsquartier Gebäude La-
chen 3, jagend im Bereich der Gehölze im 
südwestlichen Plangebiet 

D * 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Einzelquartiere sowie herbstliche Balz-/Paa-
rungsquartiere in den Nistkästen am Ge-
bäude Lachen 2; Wochenstube sowie Balz- 
und Paarungsquartier im Wirtschaftsge-
bäude Lachen 3 (20-25 Tiere); große Wo-
chenstube (70-100 Tiere) in einem Ge-
bäude im Gewerbegebiet Karrer weiter süd-
westlich (Fa. Mateco, Rautbühl) 

3 * 

Plecotus auritus Braunes Langohr Bis 2020 Wochenstube in Lachen 1 (10-15 
Tiere) 

2022/23: Wochenstuben-Verband: in La-
chen 2 in den Nistkästen im Wirtschaftsteil 
ca. 15 Tiere; in Lachen 3 ca. 10-12 Tiere im 
Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes, hier 
gleichzeitig auch Balz-/Paarungsquartier 

2023: ein Tier in einem Nistkasten der Obst-
wiese Lachen 2 (Wochenstubenquartier) 

3 3 

 

Erläuterungen zur Tabelle: 

RL Rote Liste 

D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2009) 

BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun & Dieterlen 2003) 
2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

 D Daten defizitär 

V zurückgehende Art laut Vorwarnliste 

 i gefährdete wandernde Art 

 * ungefährdet 

Im Sommer 2020 wurde im Gebäude Lachen 1 eine traditionelle Fortpflanzungskolonie des Braunen 

Langohrs (Plecotus auritus) nachgewiesen (ca. 10-15 Tiere). Im Jahr darauf (2021) entstand hier die ge-

werbliche Bebauung des Autohauses Bauschatz. Im Vorfeld zu den Abbruch- und Baumaßnahmen im 

Bereich Lachen 1/Autohaus wurden an der Hofstelle Lachen 2 (unmittelbar östlich der Kreisstraße) FCS-
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Maßnahmen für Fledermäuse umgesetzt, die im Rahmen eines noch andauernden Monitorings über-

wacht werden. Gemäß den Monitoringberichten (2022, 2023 und 2024) zeigen die Maßnahmen Erfolg. 

Im Bereich von Lachen 2 besteht eine Wochenstube der Zwergfledermäuse (ca. 10 Tiere); zudem ist in 

dem Nistkasten-Komplex im Wirtschaftsgebäude eine Wochenstube der Langohr-Fledermäuse nachge-

wiesen (Zahl der Tiere in den letzten beiden Jahren nicht genau bestimmbar). 

Die Gebäude im Bereich Lachen 2 und 3 sind (bzw. waren) als Quartierstandort von enormer Bedeutung. 

Als Jagdgebiet ist der überwiegende Teil der überplanten Flächen von geringem Wert. Regelmäßige Kon-

taktnachweise zu jagenden Tieren liegen lediglich aus dem Bereich der Obstbäume und Hecken im süd-

westlichen Plangebiet sowie aus dem Bereich Lachen 2 und (vor dem Verlust der Gehölze) Lachen 3 vor. 

Flugrouten: Die wesentliche Transferroute verläuft von den Sommerquartieren in Lachen 2 (ehemals 

auch Lachen 3) zu den Jagdräumen westlich bzw. nordwestlich (Wälder, Schussen sowie Teiche an der 

Schussen). Östlich der Quartiere stellt die vielbefahrene und breite Bundesstraße (B 30neu) eine große 

Barriere dar, so dass die Wälder jenseits der Straße vermutlich wenig von den Fledermäusen genutzt 

werden, die im Projektgebiet ihre Quartiere haben. Eine gute Erreichbarkeit der westlichen und nord-

westlichen Jagdgebiete ist damit essenziell. Insbesondere für die strukturgebunden fliegenden und licht-

scheuen Arten (z.B. Mausohren) stellen die wenigen noch vorhandenen Gehölzbestände Trittsteine dar, 

um sicher an diese wichtigen Jagdgebiete zu gelangen. 

8.5.3 Reptilien 

Es wurden keine Zauneidechsen festgestellt. An mehreren Stellen der Hofanlage Lachen 3 wurden je-

doch regelmäßig adulte und subadulte Mauereidechsen (Podarcis muralis) festgestellt. Die Maximalzah-

len lagen in den Jahren 2021-2022 bei rund 7-9 Tieren bei einer Begehung. Die Mauereidechsen nutzten 

auf dem Hof sowohl Gehölzstapel und Totholz als auch Gebäudestrukturen (Sonnenplätze an der Haus-

wand). Bei den erfassten Tieren handelt es sich vermutlich um allochthone (aus Italien eingeschleppte) 

Individuen. Nach dem Abbruch der Hofstelle bestehen im Gebiet keine Vorkommen mehr. 

8.5.4 Haselmaus 

Im Bereich der Hecke entlang der Kläranlage gab es einen Haselmaus-Nachweis in einem Nistkasten aus 

dem Jahr 2019; nach den Erkenntnissen ehrenamtlicher Naturschützer werden die Hecken des gesam-

ten Klärwerks von Haselmäusen genutzt. Am 12.11.2022 wurde am nordwestlichen Rand des Plange-

biets ein frei in der Hecke am Klärwerk angelegtes Nest entdeckt. Bei den Kontrollen der im Mai 2022 

angebrachten Haselmaus-Tubes wurden in einem Fall (20.06.2024) eine Fortpflanzungsstätte (Nest) mit 

einem Weibchen festgestellt und in 3 Fällen Nestreste. Die Hecken, die nicht weit von den nächsten 

größeren Waldflächen entfernt liegen, stellen damit einen wichtigen Haselmaus-Lebensraum dar. 

8.5.5 Weitere streng geschützte Arten 

In den Apfelbäumen und Birnbäumen innerhalb des Streuobstbestandes wurden einzelne Mulmhöhlen 

festgestellt. Diese zeigen Vorkommen von holzbewohnenden Käferarten bzw. deren Larven in den Stäm-

men an. In einem Fall wurde ein Balkenschröter festgestellt. 

Das Vorkommen von Amphibien, Fischen und Libellen kann für den Bereich „Karrer Nord“ ausgeschlos-

sen werden, da für diese Artengruppen die notwendige Habitatausstattung (Gewässer) fehlt. 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Vögel: Insgesamt ist das Plangebiet für Vogelarten als mittelwertiger Lebensraum einzustufen. Die Flä-

chen werden von zahlreichen Vogelarten als Teil ihres Nahrungshabitats genutzt. Zudem ist das Gebiet 
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Brutlebensraum für mehr als zwanzig verschiedene Vogelarten. Zur Nahrungssuche sowie insbesondere 

als Brutstandort von großer Bedeutung sind bzw. waren die Hecken am Südwest- und Nordwestrand, die 

Obstbäume sowie die mittlerweile abgebrochene Hofstelle Lachen 3 mit ihren z.T. alten Bäumen.  Die 

Empfindlichkeit gegenüber einer Bebauung ist damit mittel, sofern zeitnah Großbäume für Freibrüter 

gepflanzt, Nisthilfen für Nischen-, Halbhöhlen- und Höhlenbrüter angebracht und neue Grünflächen für 

die Nahrungssuche angelegt werden. 

Fledermäuse: Für Fledermäuse ist das Plangebiet, insbesondere die randlichen Hecken und die Obst-

bäume, ein wichtiges Jagdhabitat. Die Gehölze sind zudem entscheidend als Trittsteine auf der Flugroute 

von der östlich liegenden Hofstelle in Richtung Schussen im Nordwesten. Die beiden Hofstellen Lachen 1 

und Lachen 3 waren vor ihrem Abbruch wichtige Quartierstandorte. Ihre Funktion wurde teilweise von 

der durch CEF-Maßnahmen aufgewerteten Hofstelle Lachen 2 übernommen; weitere CEF-Maßnahmen 

sind erforderlich. Aufgrund der bereits eingetretenen Quartiersverluste und infolge der Rodung von Ge-

hölzen innerhalb einer bestehenden Flugroute ist die Empfindlichkeit gegenüber einer Bebauung hoch. 

Weitere Arten: Für die Haselmaus stellen die Hecken entlang des Klärwerks (nordwestliche Plangebiets-

grenze) ein Fortpflanzungshabitat dar. Einige der älteren Bäume sind ein Lebensraum für totholzbewoh-

nende Käfer. Für die meisten weiteren Arten ist das Gebiet von geringer Bedeutung. Es besteht eine 

geringe Empfindlichkeit gegenüber der Planung. 

Vorbelastungen 

Vorbelastungen für die Fauna resultieren aus dem Abbruch der beiden Hofstellen Lachen 1 und Lachen 3 

(beide mit Fortpflanzungshabitaten für Vögel und Fledermäuse) sowie aus der intensiven landwirtschaft-

lichen Nutzung des Plangebiets (Maisanbau, häufige Mahd/Düngung des Grünlands). Bei der Bewirt-

schaftung des Ackers wurde die Hecke entlang des Klärwerks schon mehrmals stark zurückgedrängt; 

eine Abstandsfläche zwischen Hecke und Acker/Maispflanzen besteht nicht. Weitere Vorbelastungen er-

geben sich aus der Nähe zu gewerblichen Nutzungen, die mit Störungen wie Lärm und Bewegung (z.B. 

Kfz-Verkehr, Betriebslärm) sowie mit nächtlicher Beleuchtung durch Straßenlaternen sowie aus dem Be-

reich der Baugrundstücke verbunden ist. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die geplante Bebauung gehen Nahrungsflächen für Vögel, Fledermäuse und andere Arten verlo-

ren (Acker, Grünland, Obstbäume). Zudem fielen durch den mit der Planung verbundenen (bereits er-

folgten) Abbruch der Hofstelle Lachen3 Fortpflanzungsquartiere von zwei Fledermaus-Arten sowie von 

mehreren Vogelarten (Gebäude- und Freibrüter, z.B. Goldammer, Grauschnäpper, Haus- und Feldsper-

ling) weg. Die Beseitigung der an der Hofstelle vorhandenen Gehölze hat die Funktionsfähigkeit des Flug-

korridors für Fledermäuse bereits vermindert; die geplante Bebauung kann diesbezüglich zu einer wei-

teren Einschränkung führen, wenn nicht entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden (siehe un-

ten). Neben den direkten Wirkungen kommt es durch die geplante gewerbliche Nutzung zur Zunahme 

von Störungen (Licht, Lärm, Scheuchwirkungen) und Risiken (Vogelschlag). 

Eine Tötung von Vögeln in Verbindung mit der Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z.B. 

Nester von Freibrütern) kann vermieden werden, wenn das gesetzlich vorgeschriebene sommerliche 

Rodungsverbot beachtet wird, auf das im Bebauungsplan hingewiesen ist (vgl. § 39 Abs. 5 BNatSchG). 

Die fünf Bäume im südlichen Plangebiet sind zum Erhalt festgesetzt; darüber hinaus erfolgen auf öffent-

lichen Grünflächen, im Straßenraum sowie auf den privaten Baugrundstücken zahlreiche Neupflanzun-

gen von Bäumen, die mittel- bis langfristig neue Bruthabitate bieten. 
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Durch die geplante Bebauung und Nutzung ergeben sich zwar für die angrenzend vorkommenden Vo-

gelarten Störungen, z.B. durch Verkehrslärm, visuelle Beeinträchtigungen (Scheuchwirkungen) oder 

schwer wahrnehmbare Barrieren (große Glasfronten). Die hier lebenden Arten sind jedoch bereits an 

anthropogenen Einfluss gewöhnt, tolerieren diesen oder sind an die menschlichen Siedlungsräume an-

gepasst. Zudem setzt der Bebauungsplan zu den südwestlich und westlich angrenzenden Hecken Puffer-

zonen (öffentliche Grünflächen) fest, welche den Abstand der geplanten Bebauung zu den bekannten 

Brut- und Nahrungshabitaten vergrößern. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Störungen sind bei Um-

setzung der weiteren im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

nicht zu erwarten (z.B. Begrünung der Dachflächen, Minimierung von Vogelschlag an Glasflächen durch 

Vermeidung von Über-Eck-Situationen, geprüfte Markierungen usw., Anbringung von Nisthilfen). 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für das südlich angrenzende Gewer-

begebiet wird das Entwicklungsziel für die Ausgleichsfläche (Fl.-Nrn. 348/2 und 361/2, unmittelbar west-

lich angrenzend) den aktuellen fachlichen Anforderungen entsprechend überarbeitet. Es ist vorgesehen, 

hier extensiv genutzte Wiesenflächen, Heckenstrukturen (u.a. für Arten wie den Neuntöter) sowie tem-

poräre Kleingewässer zu entwickeln. Hierdurch entsteht auf der bislang noch als Maisacker genutzten 

Fläche ein höherwertiges Nahrungs-, ggf. auch Bruthabitat für Vögel. Für die vorkommenden Vögel, die 

das Areal der geplanten Gewerbegebiets-Erweiterung zur Brut oder zur Nahrungssuche nutzen, ergeben 

sich folglich durch die Umsetzung der Planung keine negativen Folgen, so dass keine erhebliche Beein-

trächtigung lokaler Populationen zu erwarten ist. 

Die festgesetzte Grünfläche im Westen dient gleichzeitig auch dem Schutz des Haselmaus-Lebensraums 

vor bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen. 

Für den Verlust von Fortpflanzungsquartieren von Fledermäusen sind vorgezogen zur Bebauung Ersatz-

maßnahmen umzusetzen. Hierzu gehören die Anbringung von 15 Fledermaus-Spaltenquartieren im 

Wald um die Deponie (weniger als 1 km vom Eingriffsort entfernt). Zudem werden in der Scheune der 

Hofstelle Gutenfurt 5 (Fl.-Nr. 342/1 Gemarkung Eschach, ca. 1,2km vom Eingriffsort entfernt) 4 Spalten-

quartiere sowie 5 Großraumhöhlen eingebaut. Diese Maßnahme dient vor allem der lokalen Population 

des Braunen Langohrs. An der Außenfassade der Scheune bestehen bereits vier Spaltenquartiere, die 

von Zwerg- und Kleinen Bartfledermäusen genutzt werden. 

Um die bestehende Flugstraße von der Hofstelle Lachen 2 (im Südosten) zur Schussen (im Nordwesten) 

zu erhalten und zu optimieren, setzt der Bebauungsplan in diesem Bereich eine 20 m bis 50 m breite 

öffentliche Grünfläche fest. Die fünf im südlichen Bereich vorhandenen Bäume sind zu erhalten; zudem 

wird die Bepflanzung der Grünfläche so gestaltet, dass für Fledermäuse eine klare Leitstruktur entsteht 

und gleichzeitig in Richtung der vorhandenen und geplanten Bebauung eine gewisse Abschirmung er-

zielt werden kann. Durch die Vorschriften zu einer zurückhaltenden, insektenschonenden Außenbe-

leuchtung ist sichergestellt, dass Schadwirkungen auf nachtaktive Insekten und lichtempfindliche Fle-

dermausarten soweit als möglich vermieden werden. Die vorgeschriebene Dachbegrünung, welche ins-

besondere Insekten neuen Lebensraum bietet, erhält die Nutzbarkeit größerer Teile der bebauten Flä-

chen als Nahrungshabitat. Sofern die o. g. Minimierungsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets sowie 

die CEF-Maßnahmen außerhalb des Gebiets ordnungsgemäß umgesetzt werden, kann angenommen 

werden, dass die Umsetzung des Vorhabens nicht zu weiteren Beeinträchtigungen der lokalen Fleder-

maus-Populationen führt. 

Zur Schaffung neuer Lebensräume und Brutstätten ist im Bebauungsplan-Gebiet die Neupflanzung von 

Gehölzen vorgeschrieben. Dabei sollten überwiegend einheimische und insektenfreundliche Gehölzar-

ten verwendet werden, um die Nahrungsgrundlage für die Tierwelt zu verbessern. 
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Fazit der artenschutzrechtlichen Einschätzung gemäß § 44 BNatSchG 

Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzustellen, dass die geplante Bebauung nicht zu 

Konflikten mit den Verboten des § 44 Abs. 1-3 BNatSchG führt (vgl. auch artenschutzrechtliches Gutach-

ten vom 30.10.2024). Der Lebensraum der Haselmäuse ist durch die Planung nicht negativ betroffen. 

Für die Artengruppen Vögel und Fledermäuse können erhebliche Beeinträchtigungen vermieden wer-

den, wenn die im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungs- und Ersatzmaßnah-

men umgesetzt werden. Die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Reduk-

tion möglicher Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt so-

wie die CEF-Maßnahmen sind im Detail dem Kapitel 10 zu entnehmen. 

8.6 Schutzgut Landschaft 

Das als Grünland und Acker genutzte Plangebiet liegt im Außenbereich und grenzt im Osten an eine 

Straße, im Südwesten an gewerbliche Bebauung und im Nordwesten an das Klärwerk an. Entlang des 

Klärwerk-Geländes sowie teilweise entlang der nordöstlichen Grenze des bestehenden Gewerbegebiets 

bestehen dichte Laubhecken, auch mit Bäumen. Von den ehemals ausgedehnten Streuobstwiesen sind 

aktuell nur noch 12 Bäume im südlichen sowie im zentralen Plangebiet vorhanden. Das nordöstlich und 

östlich gelegene Umfeld ist von ausgedehnten Ackerflächen und kleinflächig vorhandener Außenbe-

reichsbebauung (Reiterhof, Hofstelle) geprägt. 

Das Plangebiet ist von der angrenzenden Straße sowie teilweise von den nördlich/nordöstlich liegenden 

Wohngebäuden einsehbar. Besondere Blickbezüge bestehen vom Plangebiet aus nicht; die angrenzende 

Bebauung, die Hecke an der Grenze des Klärwerks, der östlich liegende Wald, der Auwald entlang der 

Schussen im Norden und temporär auch der hochgewachsene Mais verhindern weitreichende Ausbli-

cke, insbesondere vom tieferliegenden westlichen Plangebiet aus. 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Das Gebiet hat aufgrund seiner Lage und Nutzung eine geringe Bedeutung für das Landschaftsbild. Mit 

Ausnahme der Obstbäume und der angrenzenden Hecken fehlen für das Landschaftsbild bedeutsame 

Strukturelemente. Die Empfindlichkeit der überplanten Flächen gegenüber einer Bebauung wird als mit-

tel eingestuft. 

Vorbelastung 

Das Landschaftsbild ist im betroffenen Bereich durch die über das Gebiet hinwegführende Freileitung, 

die angrenzende gewerbliche Bebauung sowie die blauen Faultürme des Klärwerks vorbelastet. Auch 

die monotone Ackernutzung in nördlichen Plangebiet und im engeren Umfeld stellt eine Vorbelastung 

des Orts- und Landschaftsbildes dar. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die Erschließung und Bebauung des Gewerbegebiets wird es baubedingt Veränderungen der 

Landschaft durch Baustelleneinrichtung, Kräne sowie Bodenauf- und -abtrag geben, wodurch das Land-

schaftserleben gestört wird. Die baubedingte Flächeninanspruchnahme ist voraussichtlich auf wenige 

Jahre begrenzt. 

Langfristig findet durch das Vorhaben eine Veränderung des Landschaftsbildes insbesondere durch die 

weitere Verkleinerung landwirtschaftlicher Fläche bei gleichzeitiger Vergrößerung der gewerblichen 

Bauflächen statt. Der an dieser Stelle des Schussentals bereits bestehende stark gewerblich geprägte 



Stadt Ravensburg Umweltbericht zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karrer Nord“ 

365° freiraum + umwelt Seite 53 von 87 

Bereich dehnt sich weiter aus. Die ortstypischen und landschaftsprägenden Obstbäume im zentralen 

Plangebiet als Relikte eines ehemals ausgedehnten Streuobst-Anbaus entfallen. Die Erlebbarkeit der 

landschaftlichen Eigenart wird sich hierdurch deutlich reduzieren. Die Wiesen- und Ackerflächen sind 

nicht mehr als ländliches Umland erlebbar. Hierdurch verändern sich vor allem die Blickbeziehungen von 

den Außenbereichs-Bebauungen im Norden sowie von der Kreisstraße aus. Aufgrund der umliegenden 

Bau- und Waldflächen sowie durch die Lärmschutzwand an der B 30neu ist die Einsehbarkeit der Bebau-

ung aus westlicher, südlicher und östlicher Richtung stark eingeschränkt. 

Die geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Landschaft sind in Kapi-

tel 10 dargelegt. Um die geplante Bebauung gut in die umliegende Bebauung einzubinden, werden zur 

Dichte, Höhe und Gestaltung der Bebauung entsprechende Vorgaben getroffen (GRZ 0,6 bzw. 0,7, maxi-

male Höhe baulicher Anlagen 450 m bzw. 455 m ü. NN, keine grellen/glänzenden Fassaden, Begrünung 

der Dachflächen). Durch die Erhaltung eines Teils der bestehenden Bäume sowie insbesondere durch 

zahlreiche Neupflanzungen im öffentlichen Raum und auf den privaten Baugrundstücken ist eine ange-

messene Eingrünung sichergestellt. Die Verwendung heimischer Gehölzarten – neben ausgewählten Kli-

mabäumen – gewährleistet eine den landschaftlichen Vorgaben entsprechende Begrünung. Die die land-

schaftlichen Veränderungen dauerhaft und aufgrund des Umfangs der geplanten gewerblichen Bebau-

ung erheblich sind, verbleiben auch nach Umsetzung der festgesetzten Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen noch Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, die zu kompensieren sind.  

8.7 Schutzgut Mensch 

Das Plangebiet wird überwiegend als Grünland und Acker genutzt und ist daher für die Landwirtschaft 

ein wichtiger Ertragsstandort. Als Wohnumfeld sind die Flächen wegen ihrer von der Ortschaft abgesetz-

ten Lage nicht von Bedeutung. Die nächste bewohnte Außenbereichsbebauung befindet sich rund 200 m 

nördlich (Reiterhof) und 300 m nordöstlich (Hofstelle Aich). 

Durch seine Lage innerhalb des Schussentals ist das Plangebiet Teil eines wichtigen Erholungsraumes für 

die Bewohner der umliegenden Ortschaften. Entlang der Kreisstraße führt ein gut frequentierter Geh- 

und Radweg von Oberzell nach Untereschach. Bei Lachen zweigt eine Verbindungsstraße ab, die über 

die B 30neu nach Weiherstobel und weiter nach Mariatal bzw. Torkenweiler führt. Die überplanten Flä-

chen sind damit Teil der landschaftlichen Kulisse für Erholungssuchende. 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die überplanten Wiesenflächen haben derzeit eine wichtige Bedeutung für den Futtermittelanbau. Die 

Flächen haben zudem eine mittlere Bedeutung für die lokale Naherholung. Als Wohnumfeld spielen sie 

keine Rolle. Insgesamt besteht eine mittlere Empfindlichkeit des Plangebiets gegenüber Bebauung.  

Vorbelastungen 

Auf das Plangebiet wirken die Gewerbelärmimmissionen des südwestlich angrenzen Gewerbegebiets 

sowie die Verkehrslärmimmissionen der östlich verlaufenden Kreisstraße ein. Durch den Kfz-Verkehr auf 

dieser Straße sind in geringem Umfang auch Luftschadstoffeinträge in das Plangebiet zu erwarten. 

Aufgrund des unmittelbar angrenzenden Klärwerks besteht zudem eine von Nordwesten nach Südosten 

abnehmende Vorbelastung in Bezug auf Geruchsimmissionen. 

Gelegentlich kann es für kurze Zeit innerhalb des Plangebiets zu Lärmemissionen durch landwirtschaft-

liche Fahrzeuge oder auch zu Staubaufwirbelung (auf dem Acker) kommen. Nutzungskonflikte liegen 

derzeit nicht vor. 
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Auswirkungen des Vorhabens 

Durch die Planung gehen landwirtschaftliche Ertragsstandorte verloren; dafür wird sichergestellt, dass 

der vorhandene Gewerbeflächenbedarf auch langfristig abgedeckt werden kann. 

Infolge der Bebauung ist die landschaftliche Prägung durch die offenen Wiesen- und Ackerflächen im 

Übergang zur freien Landschaft an dieser Stelle nicht mehr erlebbar. Der gewerbliche Eindruck der Um-

gebung wird sich verstärken, was sich auch auf die Blickbeziehungen für Spaziergänger und Radfahrer, 

welche den Fuß- und Radweg an Kreisstraße nutzen, auswirken wird. Da das vorhandene Wegenetz er-

halten bleibt und durch die Neupflanzung von Gehölzen am zukünftigen Siedlungsrand im Norden sowie 

entlang der Kreisstraße im Osten langfristig eine angemessene Eingrünung der neuen Bebauung gewähr-

leistet ist, sind trotz des veränderten landschaftlichen Eindrucks keine wesentlichen Verschlechterungen 

für die Naherholung anzunehmen. 

Baubedingt kommt es zu Beeinträchtigungen durch Baustelleneinrichtung, Lärm- und Staubemissionen 

u. ä. Dauerhafte Beeinträchtigungen bzgl. Lärm, Lufthygiene o.ä. sind vom Vorhaben nicht zu erwarten. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die gewerblichen Schalleinwirkungen aus dem Plan-

gebiet in der Nachbarschaft bewertet (siehe Schalltechnische Untersuchung, Ingenieurbüro für techni-

schen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher, Fassung vom 03.09.2024). Die aus dem Plangebiet zu er-

wartenden Schalleinwirkungen wurden entsprechend den Vorgaben der DIN 18005 (Schallschutz im 

Städtebau) sowie der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) bewertet. Die ermittelten 

Beurteilungspegel wurden den entsprechenden Orientierungs- und Richtwerten gegenübergestellt. Als 

Ergebnis wird als Schallschutzmaßnahme vorgeschlagen, den südlichen Teil des Plangebiets lediglich als 

eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) festzusetzen, in dem nur Gewerbebetriebe zulässig sind, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören. Die im Gutachten vorgeschlagene Festsetzung ist in den Bebauungs-

plan übernommen. Damit ist dem Schutz vor Gewerbelärm aus dem Plangebiet ausreichend Rechnung 

getragen. Gewerbliche Nutzungen im Plangebiet führen im (Bau-)Genehmigungsverfahren einen ent-

sprechenden schalltechnischen Nachweis zur Nachbarschaftsverträglichkeit. 

8.8 Kultur- und Sachgüter 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Für das Plangebiet und seine Umgebung sind keine Baudenkmale bekannt. Der Bereich der ehemaligen 

Hofstelle Lachen 3 einschließlich des engeren Umfelds stellt jedoch ein Bodendenkmal dar; hier sind 

archäologische Bodenfunde zu erwarten. 

Vorbelastung 

Vorbelastungen des Bodendenkmals bestehen durch die vorangegangenen Bau- und Abbrucharbeiten 

im Bereich der ehemaligen Hofstelle, ggf. auch durch die Ackernutzung. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Da bei Umsetzung der Planung umfangreiche Erdeingriffe stattfinden werden, sind frühzeitig archäolo-

gische Baggerschürfe unter Aufsicht der Kreisarchäologie anzulegen. Der geplante Beginn von Erdarbei-

ten ist der zuständigen Behörde (Landratsamt Ravensburg, Denkmalschutz und Denkmalpflege, Kontakt 

Denkmalschutz: Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg, Tel.: 0751/85-4116 sowie Hr. Dr. Martin Thoma, 

Tel. 0162/2988294, E-Mail martin.thoma@rps.bwl.de) frühzeitig mitzuteilen. 
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Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz sind etwaige Funde/Befunde (Scherben, Knochen, Metallgegen-

stände, Gräber auffällige Bodenverfärbungen) der zuständigen Behörde (Landesamt für Denkmalpflege 

im Regierungspräsidium Stuttgart; alternativ: Landratsamt Ravensburg, s.o.) zu melden und bis zur sach-

gerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Archäologische Funde oder Befunde 

sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 

nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 – Archäologische 

Denkmalpflege (Email: Abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-

mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Unterbrechungen im Bauablauf zu 

rechnen und Zeit für die Fundbergung einzuräumen. 

8.9 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die durch eine gegenseitige 

Beeinflussung der Umweltbelange entstehen. Die Wechselwirkungen, die zum Teil oben bereits be-

schrieben wurden, betreffen vorwiegend den Einfluss der menschlichen Nutzung auf die Naturgüter: 

Durch die Aufgabe der Streuobst-Nutzung im Plangebiet und die Einführung einer intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung (Maisanbau, Intensivgrünland) hat sich der Lebensraumwert und die Freiraumqua-

lität des Gebiets verringert. Weitere Verschlechterungen für die Tier- und Pflanzenwelt ergaben sich 

durch die Beseitigung der beiden Hofstellen Lachen 1 und Lachen 3 und den damit verbundenen Verlust 

von Gebäudequartieren und zahlreichen Gehölzen. Die aus wirtschaftlichen Gründen (Schutzgut 

Mensch) geänderte Flächennutzung und die daraus resultierende verminderte Artenvielfalt (Schutzgut 

Tiere, Pflanzen und Biodiversität) wirkt auf das Schutzgut Mensch zurück, da Naherholungssuchende ein 

weniger abwechslungsreiches Landschaftsbild bzw. ein vermindertes Potenzial für Naturerlebnisse (Blü-

tenreichtum, Vogelgesang, Insektenvielfalt usw.) vorfinden (Schutzgut Landschaft/Erholung). 

Auswirkungen des Vorhabens 

Auch bei Umsetzung der Planung sind die wesentlichen Wechselwirkungen durch die menschlichen Ak-

tivitäten bestimmt. Durch die geplante Bebauung gehen die Boden- und Wiesenflächen als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen verloren. Das Gebiet wird zukünftig noch stärker durch regelmäßige menschliche 

Störungen bestimmt (Bewegungen, Licht, Lärm usw.), der Anteil begrünter Flächen nimmt auch bei Um-

setzung der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen (Dachbegrünung, Gehölzpflanzungen usw.) 

erheblich ab. Dies kann in negativer Weise auf das Schutzgut Mensch zurückwirken, da die Artenvielfalt 

die Lebensqualität mitbestimmt (Wechselwirkung Mensch/Arten, Biotope und biologische Vielfalt). 

Das Landschaftsbild wird wesentlich verändert, weil die offenen Wiesen- und Ackerflächen verloren geht 

und stattdessen hohe Gebäude/Hallen errichtet werden; das Gebiet wird Teil des südlich angrenzenden 

Gewerbegebiets. Es ist für Erholungssuchende auf dem Fuß- und Radweg entlang der Kreisstraße nicht 

mehr als (wenn auch von umliegender Bebauung geprägter) Landschaftsraum erlebbar (Wechselwir-

kung Mensch/Landschaft). 

Durch die Bebauung und die damit verbundene Versiegelung, ggf. auch durch Luftschadstoffemissionen 

aus Heiz- und/oder Produktionsanlagen und Kfz-Verkehr kann es zu Verschlechterungen der kleinklima-

tischen Verhältnisse kommen (z.B. Aufheizeffekte), was wiederum auf das Schutzgut Mensch zurückwir-

ken kann, da große Hitze zu gesundheitlicher Belastung führen kann. Die geplante großzügige Durchgrü-

nung (Schutzgut Pflanzen) wird dem entgegenwirken und damit nicht optisch nur das Ortsbild aufwerten 
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und als Ersatzlebensraum für Tiere dienen, sondern auch in Bezug auf das Kleinklima zum Wohlbefinden 

der zukünftigen Anwohner beitragen (Wechselwirkung Flora/Klima/Mensch). 

8.10 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von benachbarten Plangebieten ist nicht zu erwarten, da keine 

Vorhaben in der Umgebung der Planung bekannt sind. 

 

9 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

9.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Karrer Nord“ führt zu einer grundlegenden und 

dauerhaften Änderung der Nutzungsart und -intensität im Bereich der Acker- und Wiesenflächen (zu-

künftig gewerbliche Bebauung mit massiven Baukörpern und hohem Versiegelungsgrad). Bei Durchfüh-

rung der Planung werden sich die oben genannten Auswirkungen auf die Umweltbelange einstellen. Der 

vom Stadtgebiet Ravensburg räumlich abgesetzte gewerbliche Bereich im Schussental vergrößert sich 

um etwa 6,5 ha; hiervon betroffen sind Flächen, die durch das bestehende Gewerbegebiet, die blauen 

Faultürme des Klärwerks, die querende Freileitung sowie durch die monotone Ackernutzung landschaft-

lich vorbelastet sind und die nur wenige für das Landschaftsbild bedeutsame Strukturelemente aufwei-

sen (Hecken, Obstbäume). Der Siedlungsausdehnung steht ein deutlich größeres Angebot an gewerbli-

chen Bauflächen gegenüber. 

Wesentliche dauerhafte Beeinträchtigungen entstehen für das Schutzgut Boden durch die Neuversiege-

lung bisher offener Bodenflächen (mit hoher Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf) in ei-

ner Größenordnung von 3,84 ha. Der damit einhergehende Verlust aller Bodenfunktionen wird schutz-

gutübergreifend kompensiert. Weitere Beeinträchtigungen ergeben sich für das Schutzgut Tiere durch 

den Lebensraumverlust (v.a. Wegfall von Fortpflanzungsstätten für Vögel und Fledermäuse durch den 

Abbruch der Hofstelle Lachen 3, Verkleinerung von Nahrungsflächen (Acker, Wiese, Obstbäume) sowie 

Minderung der Funktionsfähigkeit eines Flugkorridors für Fledermäuse). Neben den direkten Wirkungen 

kommt es durch die geplante gewerbliche Nutzung zur Zunahme von Störungen (Licht, Lärm, Scheuch-

wirkungen) und Risiken (Vogelschlag). Die negativen Auswirkungen auf die Tierwelt werden durch die 

Umsetzung verschiedener Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen reduziert (u.a. Erhaltung von 

fünf Bestandsbäumen, Sicherung eines naturnah gestalteten Grünkorridors mit Gehölzpflanzungen, in-

sektenschonende Außenbeleuchtung, Beschränkung auf reflexionsarme Photovoltaik-Module, Maßnah-

men zur Reduktion von Vogelschlag, Anbringung von Nistkästen für Vögel). Zudem werden für Fleder-

mäuse im räumlichen Umfeld CEF-Maßnahmen umgesetzt, um neue Quartiere im Wald sowie an einem 

bestehenden Gebäude zu schaffen. Darüber hinaus ist eine weitere Kompensation erforderlich, die über 

das Ökokonto erfolgt. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft durch die Bebauung der offenen 

Wiesenfläche können durch entsprechende stadtklimatische Maßnahmen auf ein unerhebliches Maß 

reduziert werden (z.B. öffentliche Grünflächen mit Gehölzpflanzungen, Bäume im Straßenraum, Dach-

begrünung). Auch in Bezug auf die anderen Schutzgüter entstehen infolge der Planung bei Umsetzung 

der festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (u.a. naturnahes Entwässerungskon-

zept) langfristig keine oder nur geringe Umweltbelastungen. 
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9.2 Entwicklung des Umweltzustandes ohne Umsetzung der Planung  

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die Böden als landwirtschaftliche Ertragsstandorte sowie als 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf erhalten. Es erfolgt kein Flächenverbrauch und keine Versiegelung, 

so dass die Bodenfunktionen weiterhin im bisherigen Umfang erfüllt werden können. Das auf den Flä-

chen auftreffende Niederschlagswasser kann wie bisher (in geringem Umfang) versickern und zur Grund-

wasserspeisung beitragen. Die offene Fläche kann weiterhin einen Beitrag zur Kaltluftbildung leisten. Die 

Freiflächen und Gehölze können weiterhin von Vögeln und Fledermäusen zur Nahrungssuche, die 

Bäume und Hecken auch zur Brut genutzt werden. Innerhalb der Flugroute der Fledermäuse entstehen 

keine baulichen Hindernisse, allerdings bestehen auch immer weniger grüne Trittsteine (Rodung der Ge-

hölze bei Lachen 3). Die vorhandenen Blickbeziehungen für die Bewohner der Außenbereichs-Bebauung 

im Norden und für Radfahrer auf dem Weg entlang der Kreisstraße im Osten bleiben erhalten. Der drin-

gende Bedarf an gewerblichen Bauflächen müsste auf anderen Flächen im Stadtgebiet von Ravensburg 

gedeckt werden, welche möglicherweise städtebaulich und landschaftlich weniger geeignet sind.
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10 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 

10.1 Vermeidungsmaßnahmen (V) 

V1 Erhaltung von 5 Bestandsbäumen 

Maßnahme 

Die im zeichnerischen Teil entsprechend gekennzeichneten drei Apfelbäume sowie die Kirsche und die 

Esche im südlichen Geltungsbereich sind dauerhaft zu erhalten. Bei Durchführung von Bauarbeiten sind 

der Trauf- und Wurzelbereich der Bäume zu schützen; die Vorgaben der DIN 18920 und R SBB 2023 in 

der jeweils aktuellen Fassung sind zu beachten. Bei Abgang sind die Bäume gleichwertig durch die Pflan-

zung regionaltypischer Obsthochstämme oder mittelkroniger Laubbäume aus der Pflanzliste II zu erset-

zen. Die Ersatzpflanzung kann an anderer Stelle auf demselben Grundstück erfolgen. 

Begründung 

Schutzgut Klima/Luft Erhaltung der klimatischen Ausgleichsfunktion (Schadstoff-/Staubfilte-

rung; Beschattung; Luftbefeuchtung) 

Schutzgut Tiere Erhaltung potenzieller Habitate für Fledermäuse und Vögel, Biotopver-

netzung (Bäume als Leitstruktur) 

Schutzgut Ortsbild Sicherung ortsbildprägender Bäume (Aufwertung des Ortsbildes) 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

 

V2 Minderung des Metallgehalts im Niederschlagswasser 

Maßnahme 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen (z.B. 

Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallroher, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, 

Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. 

Kunststoff-Beschichtung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden. 

Begründung 

Schutzgut Boden Vermeidung einer Beeinträchtigung von Boden und Grundwasser durch 

Schadstoffeinträge (ausgewaschene Schwermetalle) 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

V3 Schutz von Boden und Grundwasser vor Schadstoffeinträgen 

Maßnahme 

Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, Fette, Diesel, 

etc.) in den Boden gelangen. Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den aner-

kannten Regeln der Technik mit Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der 
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Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigungen des Bodens und des Grundwassers zu vermeiden. Mit 

Gefahrenstoffen und Abfall ist nach den einschlägigen Fachnormen umzugehen. 

Auf Flächen, deren Niederschlagswasser über die Regenwasserkanalisation geleitet wird, darf kein Ab-

wasser im Sinne von verunreinigtem Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowäsche, Rei-

nigungsarbeiten, sollten vermieden werden. 

Begründung 

Schutzgüter Boden 

und Wasser 

Minimierung von Schadstoffeinträgen in Boden und Grundwasser / Ver-

meidung irreversibler Umweltschäden durch Verunreinigungen 

Übernahmevorschlag 

Hinweis im Bebauungsplan, Bauaufsicht 

 

V4 Freiräumen des Baufelds außerhalb der Vogelbrutzeit 

Maßnahme 

Die Rodung von Gehölzen ist nur in der Zeit vom 01.10. bis 28./29.02. (d.h. außerhalb der Vogelbrutzeit) 

zulässig (vgl. auch § 39 Abs. 5 und § 44 Abs. 1 BNatSchG). Auch das Freiräumen der Baufelder im Vorfeld 

der Erschließungs- und Bauarbeiten ist auf diesen Zeitraum zu beschränken. 

Begründung 

Schutzgut Tiere Vermeidung einer erheblichen Störung oder Tötung von möglicherweise 

brütenden Vögeln oder von Fledermäusen, Vermeidung der Zerstörung 

von Brutplätzen/Gelegen und Fledermausquartieren (Artenschutz)  

Übernahmevorschlag 

Hinweis im Bebauungsplan, Bauaufsicht 

 

V5 Erhaltung der Baumstämme mit holzbewohnenden Käferarten 

Maßnahme 

Die neun im zentralen Plangebiet stehenden Obstbäume sind unter Aufsicht einer ökologischen Baube-

gleitung zu fällen. Stämme mit Mulmhöhlen bzw. mit Vorkommen holzbewohnender Käferarten sind 

gesondert zu behandeln und in den nordwestlichen (an das Flurstück 361/2 angrenzenden) Bereich der 

öffentlichen Grünfläche zu verbringen. Die eingesetzte ökologische Baubegleitung muss die betroffenen 

Stämme angeben. Sie sind entweder senkrecht (z.B. aneinander gelehnt) oder liegend zu verräumen 

und dauerhaft am neuen Standort zu belassen. 

Begründung 

Schutzgut Tiere Erhaltung des Lebensraums für holzbewohnende Käferarten  

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Verbindung mit § 44 BNatSchG 
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V6 Gehölzpflanzungen 

Maßnahme 

Für alle Gehölzpflanzungen sind standortgerechte Gehölzarten gemäß der Pflanzlisten I bis III im Anhang 

zu verwenden. Die Pflanzung von Nadelgehölzen sowie die Verwendung von Gehölzarten, die als Über-

träger der Feuerkrankheit gelten, ist unzulässig. 

Für alle anzupflanzenden Gehölze sind Pflanzen folgender Qualitäten (gem. den Gütebestimmungen für 

Baumschulpflanzen Teil 1 und 2 der FLL-Richtlinie sowie DIN 18916) zu verwenden: 

Straßenbaum 

(gemäß Pflanzliste I) 

Solitär, 4 x verpflanzt, 

Stammumfang mind. 25-30 cm, Höhe 400 - 500 cm 

Wuchsklasse I: Hochstamm oder Solitär, 3 x verpflanzt, 

Stammumfang mind. 18-20 cm, Höhe 300-400 cm 

Wuchsklasse II oder III: Hochstamm oder Solitär, 3 x verpflanzt, 

Stammumfang 18-20 cm, Höhe 250-350 cm 

Obstbäume Hochstamm, 2 x verpflanzt, Stammumfang 7-8 cm 

Sträucher 2 x verpflanzt, Höhe mind. 125–150 cm 

Die Baumscheiben der anzupflanzenden Bäume sind mit durchwurzelbarem / kulturfähigem Substrat 

herzustellen und müssen ein Volumen von mind. 12,5 m³ aufweisen. Mindestens 6 m² der Baumscheibe 

sind dabei vollständig von Versiegelung freizuhalten und zu begrünen, die übrigen Flächen sind dauer-

haft wasserdurchlässig (z.B. Rasenfugenpflaster) und unter Anwendung eines fachgerechten, verdich-

tungsfähigen Baumsubstrates herzustellen. Der Stammbereich und die offenen Baumscheiben sind bei 

Gefährdung durch geeignete Maßnahmen vor dem Befahren zu schützen. 

Begründung 

Schutzgüter Klima/Luft, 

Tiere, Landschaft 

Sicherung einer Mindestpflanzqualität und damit auch Erhöhung der 

Wahrscheinlichkeit für eine dauerhafte Erhaltung; Verwendung einheimi-

scher Gehölze zur Sicherung des Nahrungsangebots für viele Tiere (da ein-

heimische Pflanzen am Beginn vieler Nahrungsketten stehen). 

Übernahmevorschlag 

Hinweis im Bebauungsplan 

10.2 Minimierungsmaßnahmen (M) 

M1 Naturnahe Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Maßnahme 

Das Niederschlagswasser, das auf den öffentlichen Verkehrsflächen sowie auf den stark mit Lkw befah-

renen gewerblichen Hofflächen anfällt, ist in den bestehenden Mischwasser-Stauraumkanal einzuleiten 

und anschließend dem Klärwerk zuzuführen. 

Das auf den Dachflächen sowie den befestigten (nicht vom Lkw-Verkehr betroffenen) Freiflächen der 

gewerblichen Baugrundstücke anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist in das öffentliche Re-

genwasserkanalnetz einzuleiten und den u. g. öffentlichen Retentionsanlagen zuzuführen. 

Auf der öffentlichen Grünfläche „Retention“ sind gemäß Planeintrag zwei Retentionsbecken mit Boden-

filter (Einstauvolumen jeweils 260 m³) anzulegen. Das den Becken zugeführte Niederschlagswasser ist 
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hier temporär zurückzuhalten und − vorgereinigt durch Sedimentation und teilweiser Filtration über eine 

belebte Oberbodenzone − gedrosselt in den westlich liegenden Graben einzuleiten. 

Begründung 

Schutzgut Wasser ortsnahe Rückhaltung und Verdunstung zur Minimierung negativer Auswirkun-

gen auf den lokalen Wasserkreislauf; weitestgehende Erhaltung der aktuellen 

Grundwasserspeisung; Reduktion von Niederschlagswasserabflussspitzen zur 

Vermeidung von Wasserschäden 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 14 und 16 BauGB 

 

M2 Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung „Retention“ 

Maßnahme 

Auf der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Retention“ sind in den im zeichnerischen 

Teil festgesetzten Bereichen Flächen für die Rückhaltung des Niederschlagswassers anzulegen (zwei Re-

tentionsfilterbecken einschließlich der hierfür erforderlichen technischen Anlagen wie Schächte, Einzäu-

nung usw., siehe M1). Die Retentionsbecken sind als wechselfeuchte Wiesenfläche anzulegen (Einsaat 

von autochthonem Saatgut der Herkunftsregion 17 Südliches Alpenvorland, Produktionsraum 8). 

Begründung 

Schutzgut Wasser  Reduktion von Niederschlagswasserabflussspitzen; weitestgehende Rückfüh-

rung des Niederschlagswassers in den lokalen Wasserkreislauf 

Schutzgut Pflanzen/ 

Tiere  

Schaffung eines neuen Lebensraumes für Arten wechselfeuchter Standorte 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25a BauGB 

 

M3 Verwendung versickerungsfähiger Beläge 

Maßnahme 

Für private Pkw-Stellplätze, Fußwege sowie weitere geeignete Flächen sind wasserdurchlässige Beläge 

zu verwenden, z.B. Schotterrasen, wassergebundene Decken, Rasenpflaster sowie versickerungsfähige 

Pflaster und Platten bzw. Platten mit großem Fugenanteil.  

Begründung 

Schutzgut Klima/Luft Verringerung der thermischen Belastung durch Aufheizung 

Schutzgut Boden Teilweise Erhaltung der Bodenfunktionen, Minimierung der Eingriffe in den 

Bodenwasserhaushalt durch Teilversickerung des Niederschlagswassers 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 



Stadt Ravensburg Umweltbericht zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Karrer Nord“ 

365° freiraum + umwelt Seite 62 von 87 

M4 Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungen und reflexionsarmer Photovoltaik-Module 

Maßnahme 

Für die Außenbeleuchtung sind umweltverträgliche, vollständig insektendicht eingekofferte (staub-

dichte) Leuchtmittel in nach unten strahlenden Gehäusen mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 

6,00 m zu verwenden. Die Beleuchtung ist nach unten auszurichten und so zu konzentrieren, dass mög-

lichst wenig Streulicht erzeugt wird. Zulässig sind nur Leuchtmittel mit geringem Anteil an blauem und 

ultraviolettem Licht (Lichttemperatur <2.700 K, z.B. dimmbare, warmweiße LED-Leuchten oder andere 

nach dem Stand der Technik vergleichbar insektenverträgliche Leuchtmittel). Die Flächige Anstrahlung 

von Fassaden ist nicht zulässig. Die Außenbeleuchtung ist mit Ausnahme der Straßenbeleuchtung im 

Zeitraum von 23:00 Uhr bis 5:00 Uhr abzuschalten, zu dimmen oder bedarfsgerecht zu steuern (z.B. 

Einsatz von Bewegungsmeldern). 

Es sind ausschließlich monokristalline Photovoltaikmodule zulässig, die eine Antireflexbeschichtung auf-

weisen bzw. als entspiegelte Elemente ausgeführt werden und einen Brechungsindex Lambda von klei-

ner gleich ≤ 1,26 haben. Die Photovoltaik-Elemente sind reflexionsarm auszuführen (z.B. durch matte 

Lackierung oder matte Pulverbeschichtung). Geeignet sich Module mit AR- oder ARC-Beschichtung ("de-

flect"-Module). 

Begründung 

Schutzgut Tiere Minimierung der Beeinträchtigung lichtempfindlicher Fledermäuse durch Er-

haltung dunkler Flugkorridore und Jagdhabitate, Minimierung der Lockwir-

kung auf nachtaktive Tiere und der Verluste von nachtaktiven Insekten durch 

Flug zu den Leuchtquellen  

Minimierung schädlicher Lockwirkungen von Reflexionen auf gewässerge-

bundene Insekten (durch Verwechslung der Module mit einer Wasserfläche) 

Schutzgut Mensch/ 

Landschaft 

Erhaltung des nächtlichen Landschaftsbildes (z.B. Sichtbarkeit Sternenhim-

mel), Reduzierung der nächtlichen Störwirkung durch Licht auf Anwohner, 

Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch zu helle Nächte 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Verbindung mit § 44 BNatSchG 

 

M5 Minimierung von Vogelschlag an Glasfassaden / Glasflächen  

Maßnahme 

Verglaste Gebäudeansichten mit für Vögel gefährlichen Spiegelungs- und Transparenzsituationen sind 

zu vermeiden. Alternativ sind bei Glasbrüstungen, Glasverbindungsgängen, transparenten Windschutz-

wänden sowie anderen großen Glasflächen (Fenster ab 3 m²) bauliche Maßnahmen zum Vogelschutz zu 

ergreifen (z.B. geprüfte Markierungen am Glas (z.B. durch Siebdruckverfahren oder Folien), nicht trans-

parente Milchglas-Scheiben, Glasbausteine, mit Sprossen unterteilte Fenster). Eckverglasungen sind 

vollständig zu vermeiden. Detaillierte Informationen zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen 

sind den Empfehlungen der Schweizer Vogelwarte Sempach zu entnehmen (siehe Rössler, M., W. Dopp-

ler, R. Furrer, H. Haupt, H. Schmid, A. Schneider, K. Steiof & C. Wegworth (2022): Vogelfreundliches Bauen 

mit Glas und Licht. 3., überarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach). 
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Begründung 

Schutzgut Tiere Schutz wildlebender Vogelarten, Verringerung des Tötungsrisikos 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

M6 Begrünung von Tiefgaragen und unterirdischen Bauteilen 

Maßnahme 

Tiefgaragen und unterirdische Bauteile sind mit kulturfähigem Bodenmaterial und / oder Substrat von 

mindestens 0,6 m Stärke herzustellen und dauerhaft zu begrünen. Im Bereich von Baumpflanzungen 

muss die Stärke des kulturfähigem Bodenmaterial und / oder Substrat mindestens: 

− 1,2 m bei Bäumen der Wuchsklasse II oder III 

− 1,5 m bei Bäumen der Wuchsklasse I betragen.  

Pro Baum sind mindestens 40 m³ durchwurzelbarer Raum herzustellen. 

Hiervon ausgenommen sind Zufahrten und Wege, Terrassen und Flächen für technische Aufbauten. 

Begründung 

Schutzgut Boden Wiederherstellung der Bodenfunktionen durch Rückhaltung des Nieder-

schlagswassers, Produktion von Biomasse 

Schutzgut Wasser Rückhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser, Verringerung und 

Verzögerung des Oberflächenabflusses (v.a. bei Starkregenereignissen) 

Schutzgut Pflanzen Sicherstellung eines ausreichenden Substratangebots für Bäume 

Sicherung 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M7 Begrünung von Flachdächern 

Maßnahme 

Flachdächer sind extensiv (Substratschichtdicke mind. 12 cm) zu begrünen, dauerhaft zu pflegen und zu 

erhalten sowie bei Abgang zu ersetzen. Zur Ansaat geeignet sind Arten der Mager-, Trocken- und Halb-

trockenrasen (Ansaatstärke ca. 2 g/m²). Die FLL-Richtlinien für Dachbegrünung sind zu beachten.  

Begründung 

Schutzgut Boden Wiederherstellung der Bodenfunktionen durch Rückhaltung des Nieder-

schlagswassers, Produktion von Biomasse 

Schutzgut Wasser Rückhaltung von Niederschlagswasser, Rückführung in den natürlichen Was-

serkreislauf durch Verdunstung, Verringerung und Verzögerung des Oberflä-

chenabflusses (insbesondere bei Starkregenereignissen), Entlastung der Re-

genwasserkanalisation und der Retentionsanlagen 
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Schutzgut Klima/Luft Verbesserung des Mikroklimas durch Minimierung der thermischen Aufhei-

zung, Verbesserung der Transpiration, Schadstoff- und Staubfilterung 

Schutzgut Pflanzen/ 

Tiere 

Trittsteinbiotop für Arten von Trockenstandorten, Biotopvernetzungsfunk-

tion, Nahrungshabitat insbesondere für Insekten, Vögel und Fledermäuse 

Sicherung 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M8 Pflanzgebot von 20 Bäumen im öffentlichen Straßenraum 

Maßnahme 

Im öffentlichen Straßenraum sind mindestens die in der Planzeichnung festgesetzten 20 Bäume gemäß 

der Pflanzliste I im Anhang zu pflanzen. Abweichungen des Pflanzstandortes gegenüber dem Planeintrag 

sind innerhalb des Straßenrandstreifens um bis zu 10 m zulässig. Bei Abgang oder Fällung eines Baumes 

ist als Ersatz ein vergleichbarer Baum (siehe Pflanzlisten im Anhang) anzupflanzen. 

Begründung 

Schutzgut Klima/Luft Verbesserung des Mikroklimas (Schadstoff-/Staubfilterung; Beschattung; 

Luftbefeuchtung/-kühlung durch Transpiration), Klimaanpassung 

Schutzgut Pflanzen/ 

Tiere 

Schaffung von Lebensraum für Pflanzen und Tiere (Nahrungs-, Brut- und Rück-

zugshabitat), Biotopvernetzungsfunktion 

Schutzgut Landschaft/ 

Ortsbild 

ansprechende Gestaltung des Straßenraums; naturnahe, optisch attraktive 

Eingrünung des Baugebiets zu der östlich angrenzenden Kreisstraße 

Sicherung 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M9 Pflanzgebot von Bäumen auf privaten Baugrundstücken 

Maßnahme 

Je angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche ist an einem frei wählbaren Standort auf dem Grundstück 

ein standortgerechter Laubbaum der Wuchsklasse I oder II zu pflanzen. Bei Abgang oder Fällung eines 

Baumes ist als Ersatz ein vergleichbarer Baum (siehe Pflanzlisten im Anhang) anzupflanzen. 

Pro angefangene acht privater Pkw-Stellplätze sind diese mit je einem standortgerechten Laubbaum der 

Wuchsklasse II zu überstellen. Die Baumpflanzungen im Bereich der Stellplätze sind auf das o.g. Pflanz-

gebot (1 Baum je 1.000 m² Grundstücksfläche) anrechenbar. 

Begründung 

Schutzgut Klima/Luft Verbesserung des Mikroklimas (verminderte Aufheizung der befestigten Frei-

flächen durch Schattenwurf/Transpiration), Klimaanpassung 

Schutzgut Pflanzen/ 

Tiere 

Schaffung von Lebensraum für Pflanzen und Tiere (Nahrungs-, Brut- und Rück-

zugshabitat), Biotopvernetzungsfunktion 
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Schutzgut Landschaft/ 

Ortsbild 

ansprechende Gestaltung der privaten Baugrundstücke, Eingrünung der Stell-

plätze und Gewerbehallen 

Sicherung 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M10 Anbringung von Nistkästen für Vögel 

Maßnahme 

Innerhalb des Geltungsbereichs sowie im näheren Umfeld sind an den Fassaden von Gebäuden 

und/oder an Bäumen folgende Nistkästen für (Halb-)Höhlen- und Nischenbrüter anzubringen: 

− 2 Halbhöhlen-Kästen (z.B. 2HW von Schwegler) und 2 Nischenbrüterhöhlen (z.B. 1N von Schwegler) 

(beides für Grauschnäpper als Halbhöhlen- und Nischenbrüter) 

− 8 Nisthöhlen 2GR (oval) und 8 Nischenbrüterhöhlen 1N, jeweils von Schwegler (für Haussperlinge als 

Höhlen- und Nischenbrüter) 

− 5 Nisthöhlen 2GR (Dreiloch) und 5 Nisthöhlen 2GR (oval), jeweils von Schwegler (für Feldsperlinge als 

Höhlenbrüter) 

Begründung 

Schutzgut Tiere Schaffung neuer Fortpflanzungsstätten/Nistmöglichkeiten für Arten, die 

an den abgebrochenen Gebäuden gebrütet haben 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Verbindung mit § 44 BNatSchG 

 

M11 Fassadengestaltung 

Maßnahme 

Glänzende Materialien und grelle Farben sind unzulässig. 

Begründung 

Schutzgut Ortsbild Vermeidung einer Verfremdung des Ortsbildes durch auffällige, ortsfremd 

oder stark technisch/künstlich wirkende Farben oder Materialien 

Übernahmevorschlag 

örtliche Bauvorschrift gemäß § 74 Nr. 1 LBO 

 

M12 Schutz des Oberbodens  

Maßnahme 

Bei der Ausführung von Vorhaben ist auf einen fachgerechten und schonenden Umgang mit dem Boden 

zu achten, entsprechend der Darstellung in der Broschüre „Bodenschutz beim Bauen“. 

https://www.rv.de/site/LRA_RV_Responsive/get/params_E-305685187/18658595/Flyer-LK-Boden-

schutz.pdf 
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Es wird auf § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) hingewiesen, nach dem bei Vorhaben 

mit einem zu erwartenden Anfall von mehr als 500 m³ Bodenaushub ein Verwertungskonzept zu erstel-

len ist. § 3 LKreiWiG (Vermeidung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen) ist zu beachten. Da-

nach soll u.a. idealerweise ein Massenausgleich im Baugebiet angestrebt und für nicht verwendbare 

Aushubmassen entsprechende möglichst hochwertige Verwertungsmöglichkeiten eingeplant werden. 

Die Vorgaben der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauarbeiten“, DIN 19731 

(„Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial“) und der DIN 18915 („Vegetationstechnik im 

Landschaftsbau - Bodenarbeiten“) sind bei der Bauausführung einzuhalten. 

Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen sorgsamen und schonenden Umgang 

zu achten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit anderen Bodenhorizonten zu vermeiden (§ 202 

BauGB). Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden abzutragen und bis zur Wieder-

verwertung in profilierten Mieten ohne Verdichtungen zu lagern. Die i.d.R. darunter folgenden Boden-

horizonte, d.h. kulturfähiger Unterboden und unverwittertes Untergrundmaterial, sind ebenfalls beim 

Ausbau sauber voneinander zu trennen und getrennt zu lagern. Die Bodenmieten sind mit tiefwurzeln-

den Gründüngungspflanzen zu begrünen. Bei einer Wiederverwertung des Bodenmaterials vor Ort sind 

die Böden bei der Wiederherstellung von Grünflächen möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen 

Schichtung und verdichtungsfrei einzubauen. Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial ist zu separieren und 

entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu verwerten oder zu entsorgen. 

Überschüssiger Boden ist einer sinnvollen, möglichst hochwertigen Verwertung zuzuführen, bspw. Auf-

trag auf landwirtschaftlichen Flächen oder im Gartenbau. 

Böden auf nicht überbauten Flächen, insbesondere künftige Grün- und Retentionsflächen sind während 

des Baubetriebs vor Beeinträchtigungen (Verdichtungen durch Überfahren, Missbrauch als Lagerfläche 

sowie Vernässung, Vermischung und Verunreinigung) durch Ausweisung und Abtrennung als Tabuflä-

chen zu schützen. Ggf. eingetretene Beeinträchtigungen sind zu beseitigen, bspw. durch Tiefenlockerung 

und Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflanzen. 

Die Bauabwicklung (z.B. Baustelleneinrichtung, Zwischenlager) sollte ausschließlich von bereits überbau-

ten, versiegelten Flächen oder aber von Flächen, die im Zuge der späteren Überbauung sowieso in An-

spruch genommen werden, erfolgen. 

Begründung 

Schutzgut Boden schonender Umgang mit dem Boden, Sicherung der Bodenfunktionen, 

Schutz vor Erosion und Verunkrautung, Entlastung der Erddeponien 

  
Übernahmevorschlag Hinweis im Bebauungsplan, Bauaufsicht 

 

M13 Archäologische Denkmalpflege 

Maßnahme 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Knochen, Metallgegenstände) und Befunde 

(Mauerreste, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die zuständige Behörde umgehend 

zu benachrichtigen (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Hr. Dr. Martin 

Thoma, Tel. 0162/2988294, E-Mail martin.thoma@rps.bwl.de; alternativ: Landratsamt Ravensburg, 

Denkmalschutz und Denkmalpflege, Kontakt Denkmalschutz: Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg, Tel.: 
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0751/85-4116). Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ab-

lauf des 4. Werktags nach Anzeige, im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumen-

tation und Fundbergung ist einzuräumen. Dabei ist gegebenenfalls mit Unterbrechungen der Bauarbei-

ten zu rechnen. Ordnungswidrigkeiten können mit hohen Geldbußen geahndet werden. Auf die §§ 20 

und 27 Denkmalschutzgesetz wird verwiesen. 

Begründung 

Schutzgut Mensch / 

Kulturgüter 

Sicherung und Bewahrung der Fundstellen als Zeugnisse der Vergangenheit 

und als historische Quellen für die Nachwelt; Ermöglichung weiterer For-

schungsarbeiten/eines besseren Verständnisses der Menschheitsgeschichte 

  
Übernahmevorschlag Hinweis im Bebauungsplan, Bauaufsicht 
 

10.3 Kompensationsmaßnahmen (K) 

K1 Anlage von dichten Gehölzstrukturen als Kompensation, Biotopverbund und Eingrünung 

Maßnahme 

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Kompensationsfläche“ sind mit Aus-

nahme von wasserdurchlässig ausgeführten Fuß- und Wirtschaftswegen sowie Bänken keine weiteren 

baulichen Anlagen zulässig. Der bestehende Strommast bleibt hiervon unberührt. 

Die Installation von Beleuchtungseinrichtungen ist innerhalb der öffentlichen Grünflächen unzulässig. 

Die Grünflächen sind durch Einsaat einer kräuterreichen Saatgutmischung gesicherter gebietsheimi-

scher Herkunft (Herkunftsregion 17 Südliches Alpenvorland, Produktionsraum 8) zu artenreichen Exten-

sivwiesen zu entwickeln. Die Flächen sind hierfür zweimal jährlich zu mähen, das Mähgut ist abzufahren. 

Auf Düngung ist zu verzichten. 

Die öffentlichen Grünflächen sind entsprechend der Eintragungen im zeichnerischen Teil mit Bäumen zu 

bepflanzen. An den in der Planzeichnung festgelegten Standorten sind freiwachsende Laubhecken aus 

Laubsträuchern gemäß Pflanzliste III (Vogelschutz- und Nährgehölze) anzulegen. Dabei ist pro 1,5 m² 

Pflanzfläche mindestens ein Strauch zu pflanzen (Pflanzqualität entsprechend V6). Alle Gehölze sind 

durch fachgerechte Pflege dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

Begründung 

Schutzgut Klima/Luft Frischluftzufuhr; Luftreinhaltung, Beschattung/Kühlung, Luftbefeuchtung 

Schutzgut Pflanzen/ 

Tiere 

Gehölze als Lebensraum für Pflanzen, Erhaltung der Biotopverbundfunktion 

(insbesondere Flugkorridor von Fledermäusen von Lachen 2 in Richtung 

Schussen); Schaffung von Ersatzlebensräumen (z.B. Nahrungs-, Brut- und 

Rückzugshabitat für Siedlungsvögel) 

Schutzgut Landschaft/ 

Ortsbild 

landschaftliche Einbindung der geplanten Bebauung/Ortsrandeingrünung; 

Durchgrünung des Gewerbegebiets und ansprechende Gestaltung der Frei-

anlagen (auch zur Erhöhung der Qualität des Arbeitsumfelds) 

Übernahmevorschlag 

Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25a BauGB 
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10.4 Plangebietsexterne Kompensations- und CEF-Maßnahmen (K, CEF) 

Den durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffen wird ein Teil der Ökokontomaßnahme „Gewäs-

serentwicklung Schussen bei Gutenfurt“ zugeordnet. Hierdurch wird der naturschutzrechtliche Aus-

gleichsbedarf vollständig abgedeckt 

Darüber hinaus werden dem Bebauungsplan artenschutzrechtliche Maßnahmen im Bereich des Waldes 

um die Deponie sowie im Bereich des Hofguts Gutenfurt zugeordnet, welche den Erhaltungszustand der 

lokalen Fledermaus-Population, insbesondere des Braunen Langohres, sichern sollen. Die Maßnahmen 

am Hofgut werden vertraglich gesichert; die Sicherung der Maßnahmen im Wald erfolgt ebenfalls durch 

einen Vertrag mit dem Eigentümer (Staatsforst). 

10.4.1 K 2: Gewässerentwicklungsmaßnahme „Schussen bei Gutenfurt“ 

Maßnahme 

Die Ökokontomaßnahme liegt ca. 1,3 km südwestlich von Oberzell und umfasst eine Gesamtfläche von 

ca. 7,8 ha und befindet sich in der Schussenaue zwischen Bahndamm und Schussen. Naturnahen Umge-

staltung der Schussen und Herstellung gewässertypischer Strukturelemente. Reaktivierung des linkssei-

tigen Retentionsraums durch Teilrückbau des Dammes. Anlage auentypischer Strukturen und sukzessive 

Entwicklung einer Weicholz- und Hartholzaue. 

Die Maßnahme umfasst inklusive der seit Umsetzung (2009) erzielten Zinsen und abzüglich der bereits 

vorgenommenen Abbuchungen aktuell (Stand 07.11.2024) 1.421.311 Ökopunkte. Durch die Zuordnung 

der für den vorliegenden Bebauungsplan erforderlichen 505.453 Ökopunkte reduziert sich das Gutha-

ben des Ökokontos auf 915.858 Ökopunkte. 

Begründung 

Schutzgut Pflanzen / 

Tiere 

Schaffung von Brut-, Nahrungs- und Rückzugsraum für feuchtigkeitsliebende 

Tier- und Pflanzenarten 

Schutzgut Boden Aufwertung der Bodenfunktionen durch Verringerung der Nähr- und Schad-

stoffeinträge und verdichtender Bodenbearbeitung durch intensive Land-

wirtschaft 

Schutzgut Wasser Verbesserung der Gewässerökologie, Schaffung eines ausreichenden Ge-

wässerrandstreifens und Retentionsraums, Verringerung der Nähr- und 

Schadstoffeinträge durch intensive Landwirtschaft 

Schutzgut Landschaft Aufwertung des Landschaftsbildes 

  

Sicherung 

bereits umgesetzt, darüber hinaus aus beitragsrechtlichen Gründen: 

Zuordnungs-Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB 
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Abb. 16: Lage der zugeordneten Ökokontomaßnahme „Gewässerentwicklung Schussen bei Gutenfurt“ (Lageplan 
sowie Pflege- und Entwicklungsplan). Ohne Maßstab 

 

10.4.2 CEF 1: Optimierung einer Scheune als Fledermaus-Quartier (Gutenfurt 5) 

Maßnahme 

An der für die Maßnahmen vorgesehenen Scheune (Gutenfurt 5, Fl.-Nr. 342/1 Gemarkung Eschach) be-

finden sich bereits vier große Spaltenquartiere an der Fassade, die sowohl von Zwergfledermäusen als 

auch von Kleinen Bartfledermäusen genutzt werden. Folgende weitere Maßnahmen sind im Innenraum 

der Scheune umzusetzen, um die lokalen Populationen insbesondere des Braunen Langohrs zu stützen: 

− Optimierung der Einflugöffnungen (ggfs. verkleinern, um Raumklima zu verbessern) 

− Einbau von 4 Spaltenquartieren (eine Kammer) aus Holz Größe 100 cm x 50 cm mit Landebrett 

− Anbringung von 6 Fledermaus-Großraumhöhlen mit Satteldach, Artikel-Nr. FGRH-S, Fa. Hasselfeldt 
 

Genauere Angaben zur Umsetzung (u.a. Bauanleitung) sind im Artenschutzrechtlichen Gutachten von 

Hrn. Ramos (Fassung vom 30.10.2024) zu finden, auf das hier verwiesen wird. 

Begründung 

Schutzgut Tiere Schaffung von Ersatzquartieren insbesondere für das Braune Langohr 

Sicherung 

Nutzungsvereinbarung mit dem Grundstückseigentümer (Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und 

Pflegeschule des Landkreises Ravensburg (IKP)) 
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10.4.3 CEF 2: Anbringung von 15 Fledermaus-Spaltenquartieren im Wald um die Deponie 

Maßnahme 

Im näheren Umfeld zum Plangebiet (<1 km Entfernung) sollen im Wald um die Deponie folgende Fleder-

maus-Spaltenquartiere angebracht werden: 

− 5 Fledermausflachkästen 1FF, Schwegler 

− 5 Fledermaushöhlen 2FN (speziell), Schwegler 

− 5 Fledermaushöhlen 1FD mit dreifacher Vorderwand für Kleinfledermäuse, Schwegler 
 

Die Kästen sind unter Aufsicht eines Fledermaussachverständigen an hierfür geeigneten (dauerhaft zu 

erhaltenden) Bäumen in einer Höhe von mind. 3 bis 4 m anzubringen. Für die Befestigung sind rostfreie 

Alunägel oder Drahtbügel zu verwenden, um Schäden am Baum zu vermeiden. Die Fledermauskästen 

sollten jährlich gereinigt bzw. der Fledermauskot entfernt werden. 

Begründung 

Schutzgut Tiere Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse 

Sicherung 

Selbstverpflichtung der Stadt auf Grundlage von § 44 BNatSchG 

 

Abb. 17: Lage der zugeordneten CEF-Maßnahmen „Fledermausquartiere in Scheune und Wald“. Roter Kringel: 
Scheune Gutenfurt 5. Grüne Umgrenzung: Waldgebiet zur Anbringung der Fledermauskästen. Schwarze Umgren-
zung: Plangebiet. Kartengrundlage: LGL/LUBW, ohne Maßstab 

Deponie 

Plangebiet 

Gutenfurt 
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11 Eingriffs-Kompensationsbilanz 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes für die zusätzlich zulässigen Eingriffe wird gemäß dem ge-

meinsamen Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen (2013) er-

stellt. Maßgeblich sind die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen / Biotope. Hierfür wird der Kompensati-

onsbedarf in Ökopunkten ermittelt, addiert und funktionsübergreifend kompensiert.  

Die Grundlage für die Bilanzierung ist die Flächenbilanz; die Flächenangaben beziehen sich dabei auf die 

Abgrenzung der Biotoptypen gemäß Bestandsplan im Anhang sowie (für die Planrealisierung) auf die in 

den Bebauungsplan-Entwürfen festgesetzten Flächen. 

11.1 Schutzgut Boden 

Zur Bilanzierung des Eingriffs in das Schutzgut Boden werden die Bodenfunktionen gemäß Heft 23 Bo-

denschutz „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010) ermittelt und der Eingriff 

gemäß dem gemeinsamen Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmarin-

gen (2013) bewertet.  

In den nachfolgenden Tabellen werden die Bodenfunktionen der einzelnen Teilflächen im Bestand sowie 

bei Durchführung der Planung dargestellt. Für die Ermittlung der Ökopunkte wird die Gesamtwertstufe 

mit 4 multipliziert (Spalte „Ökopunkte“). Versiegelte Flächen erhalten eine Bewertung von 0 (keinerlei 

Funktionserfüllung). Bei teilversiegelten Flächen wird die für den Bestand angesetzte Bewertung je nach 

geplanter Nutzung (Stellplätze oder Begleitgrün mit Baumpflanzung) um mind. eine Wertstufe reduziert 

bzw. (bei Fehlen von Vegetation) bei der Bodenfunktion „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ auf 0 gesetzt. 

Die Bodenfunktion „Sonderstandort für die natürliche Vegetation“ wird vorliegend nicht berücksichtigt, 

da innerhalb des Geltungsbereichs kein Extremstandort vorliegt, d.h. keine Teilfläche hat für diese Bo-

denfunktion eine hohe oder sehr hohe Bedeutung. Eine weitere Bewertung ist damit nicht erforderlich. 

Der Kompensationsbedarf entspricht der Differenz der Bewertung vor und nach dem Eingriff. 
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Tabelle 9: Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden. NB = natürliche Bodenfruchtbarkeit, AW = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, FP = Filter- und Pufferfunk-
tion, NV = Standort für die naturnahe Vegetation. ÖP = Ökopunkte 

Flur-

stück

aktuelle Nutzung Klassen-

zeichen

Fläche 

(m²) 
zukünftige Nutzung

NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] ÖP/m² ÖP x A [m²]

27.680 bebaute Flächen im Gewerbegebiet 2 3 3 * 2,667 10,667 295.253 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -10,667 -295.253

3.863 voll versiegelte Straßen-, Geh- und Radwegflächen 2 3 3 * 2,667 10,667 41.205 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -10,667 -41.205

902 Verkehrsbegleitfläche: öffentl. Stellplätze (asphaltiert) 2 3 3 * 2,667 10,667 9.621 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -10,667 -9.621

192 Verkehrsbegleitgrün: Baumquartiere (unversiegelt) 2 3 3 * 2,667 10,667 2.048 1 2 2 * 1,667 6,667 1.280 -4,000 -768

6.920 Freiflächen im Gewerbegebiet (bauzeitlich beeinträchtigt) 2 3 3 * 2,667 10,667 73.813 1,8 2,7 2,7 * 2,400 9,600 66.432 -1,067 -7.381

12.402 öffentliche Grünflächen 2 3 3 * 2,667 10,667 132.288 2 3 3 * 2,667 10,667 132.288 0,000 0

1.102 Retentionsbecken 2 3 3 * 2,667 10,667 11.755 1 1 1 * 1,000 4,000 4.408 -6,667 -7.347

329 bebaute Flächen im Gewerbegebiet 2 3 3 * 2,667 10,667 3.507 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -10,667 -3.507

295 voll versiegelte Straßen-, Geh- und Radwegflächen 2 3 3 * 2,667 10,667 3.147 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -10,667 -3.147

1.234 Verkehrsbegleitgrün K7981 (Wiesenstreifen) 2 3 3 * 2,667 10,667 13.163 1 2 2 * 1,667 6,667 8.227 -4,000 -4.936

82 Freiflächen im Gewerbegebiet (bauzeitlich beeinträchtigt) 2 3 3 * 2,667 10,667 877 1,8 2,7 2,7 * 2,400 9,600 789 -1,067 -88

1.303 bebaute Flächen im Gewerbegebiet 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0,000 0

2.139 voll versiegelte Straßen-, Geh- und Radwegflächen 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0,000 0

29 Verkehrsbegleitfläche: öffentl. Stellplätze (asphaltiert) 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0 0 0 * 0,000 0,000 0 0,000 0

311 Verkehrsbegleitgrün K7981 (Wiesenstreifen) 2 3 2 * 2,333 9,333 2.903 1 2 1 * 1,333 5,333 1.659 -4,000 -1.244

326 Freiflächen im Gewerbegebiet (entsiegelt, daher geringwertiger)0 0 0 * 0,000 0,000 0 1 2 2 * 1,667 6,667 2.172 6,667 2.172

54 öffentliche Grünflächen (entsiegelt, daher geringwertiger) 0 0 0 * 0,000 0,000 0 1 2 2 * 1,667 6,667 360 6,667 360

548 bebaute Flächen im Gewerbegebiet 0 1 1 * 0,667 2,667 1.461 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -2,667 -1.461

57 voll versiegelte Straßen-, Geh- und Radwegflächen 0 1 1 * 0,667 2,667 152 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -2,667 -152

52 Verkehrsbegleitfläche: öffentl. Stellplätze (asphaltiert) 0 1 1 * 0,667 2,667 139 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -2,667 -139

137 Freiflächen im Gewerbegebiet (bauzeitlich beeinträchtigt) 0 1 1 * 0,667 2,667 365 1,8 2,7 2,7 * 2,400 9,600 1.315 6,933 950

647 öffentliche Grünflächen 0 1 1 * 0,667 2,667 1.725 2 3 3 * 2,667 10,667 6.901 8,000 5.176

30 Retentionsbecken 0 1 1 * 0,667 2,667 80 1 1 1 * 1,000 4,000 120 1,333 40

270 voll versiegelte Straßen-, Geh- und Radwegflächen 1 2 2 * 1,667 6,667 1.800 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -6,667 -1.800

101 Verkehrsbegleitgrün K7981 (Wiesenstreifen) 1 2 2 * 1,667 6,667 673 1 2 2 * 1,667 6,667 673 0,000 0

159 voll versiegelte Straßen- und Gehwegflächen 2 3 2 * 2,333 9,333 1.484 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -9,333 -1.484

38 Verkehrsbegleitfläche: öffentl. Stellplätze (asphaltiert) 2 3 2 * 2,333 9,333 355 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -9,333 -355

4.717 öffentliche Grünflächen 2 3 2 * 2,333 9,333 44.025 2 3 2 * 2,333 9,333 44.025 0,000 0

917 Retentionsbecken 2 3 2 * 2,333 9,333 8.559 1 1 1 * 1,000 4,000 3.668 -5,333 -4.891

650 bebaute Flächen im Gewerbegebiet 2 1 2 * 1,667 6,667 4.336 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -6,667 -4.336

163 Freiflächen im Gewerbegebiet (bauzeitlich beeinträchtigt) 2 1 2 * 1,667 6,667 1.084 1,8 0,9 1,8 * 1,500 6,000 976 -0,667 -108

551 öffentliche Grünflächen 2 1 2 * 1,667 6,667 3.673 2 1 2 * 1,667 6,667 3.673 0,000 0

Summe 68.200 -380.525

Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff
Kompensations-

bedarf in ÖP

* Die Bodenfunktion "Sonderstandort für naturnahe Vegetation" w ird nur bew ertet, w enn ein Extremstandort vorliegt (Bew ertungsklasse 4). In diesem Fall w ird der Boden ungeachtet der verbleibenden Bodenfunktionen in der Gesamtbew ertung in die Wertstufe 4 eingestuft.
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Bewertungsklassen (Funktionserfüllung): 

0 = keine (versiegelte Flächen)  ∙  1 = gering  ∙  2 = mittel  ∙  3 = hoch  ∙  4 = sehr hoch 

 

Für das Schutzgut Boden ergibt sich ein Kompensationsdefizit von rund 366.434 Ökopunkten. 

Das rechnerisch ermittelte Defizit kann durch die festgesetzte Dachbegrünung für Flachdächer reduziert 

werden. Die Gewerbegebiete umfassen insgesamt 17.268 m² (GEe) bzw. 20.860 m², davon dürfen maxi-

mal 60 % (GEe) bzw. 70% (GE) mit Hauptgebäuden bebaut werden, dies entspricht einer Fläche von 

24.963 m². 

Als worst case wird dabei von einer Begrünung von 60 % der Dachflächen ausgegangen (Restfläche Dach-

fenster, technische Anlagen, Kiesrandstreifen usw.); zudem wird nur der niedrigste Wert der für eine 

Dachbegrünung anrechenbaren Aufwertung (1 bis 4 Ökopunkte/m²) angesetzt, d.h. es wird nur eine 

minimale Mächtigkeit der Substratschicht vorausgesetzt: 
 

Fläche Größe [m²] anrechenbare Auf-
wertung [ÖP/m²] 

erzielte Aufwertung in ÖP 
(bezogen auf die Fläche) 

Gründächer 0,6 * 24.963 1 +14.978 

 

Das Kompensationsdefizit für das Schutzgut Boden reduziert sich damit auf 365.547 Ökopunkte. 

11.2 Schutzgut Arten und Lebensräume 

Der Ausgangszustand ergibt sich aus der Biotoptypenerhebung (April 2024) und ist auf dem Bestands-

plan im Anhang dargestellt. Der Zustand bei Umsetzung der Planung ergibt sich aus den Festsetzungen 

des Bebauungsplans. 
 

Tabelle 10: Ermittlung des Eingriffs für das Schutzgut Arten und Lebensräume 
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Bei Berücksichtigung der innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehenen Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen (insbesondere Baumpflanzungen) ergibt sich für das Schutzgut Arten und Lebens-

räume ein Kompensationsdefizit von rd. 107.000 Ökopunkten.  

 

BESTAND

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Grund-

wert

Biotop-

wert

Bilanz-

wert

37.11 Acker 25.459 4 4 101.836

33.60, 

35.64
Ackerrandstreifen 1.455 6 / 11 8 11.640

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 0 13 13 0

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte, intensiv genutzt* 23.935 13 8 191.480

60.10 Gebäude 1.160 1 1 1.160

60.21 asphaltierte Verkehrsflächen (Straße, Radweg, private Zufahrt, Parkfläche Autohaus) 2.587 1 1 2.587

60.50 Verkehrsbegleitgrün (Grünstreifen zwischen Straße und Radweg, Grünstreifen Autohaus) 407 4 4 1.628

60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter 709 3 3 2.127

60.25 Wiesenweg 265 6 6 1.590

60.60 Garten / begrünte Freiflächen rund um die Hofstelle Lachen 3 (außer Gehölzflächen) 1.191 6 6 7.146

41.10, 

41.22

Feldhecke am Nordostrand des bestehenden Gewerbegebiets Rautbrühl, Gehölzbestand 

rund um die Hofstelle Lachen 3
2.102 17 17 35.734

45.30b
Einzelbaum auf mittelwertigem Biotoptyp (3 Apfelbäume im Süden, 2 Birnbäume sowie 7 

Apfelbäume im zentralen Gebiet, Stamm-Umfang siehe Baumliste im Umweltbericht)
1.669 6 6 10.014

60.50 Gewerbegebiet/Umformerstation: nicht bebebaure Fläche 392 4 4 1.568

60.23 Fuß- und Wirtschaftsweg (Annahme: wasserdurchlässiger Belag) 875 3 3 2.625

35.63 Öffentliche Grünfläche (Sukzessionsfläche, Annahme: ausdauernde Ruderalvegetation) 2.148 11 11 23.628

35.42 Feuchtmulden (geplant: Einleitung von Niederschlagswasser, Annahme: Hochstaudenflur) 1.140 19 19 21.660

41.10 Baum-Strauch-Pflanzungen (Annahme: Feldgehölze) 4.375 17 17 74.375

Summe 68.200 490.798

PLANUNG

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Bilanz-

wert

60.21 Völlig versiegelte Straße (Rad- und Fußweg) 6.781 6.781

60.10 Gewerbegebiet: bebaute / versiegelte Flächen (80% der GE-Fläche) 30.503 30.503

60.50 Gewerbegebiet: Freiflächen der Baugrundstücke (20% der GE-Fläche) 7.626 30.503

60.50 Verkehrsbegleitgrün (begrünte Anteile, z.B. Baumstandorte, Wiesenstreifen) 1.746 6.984

60.23 öffentliche Stellplätze im Verkehrsbegleitgrün (voraussichtlich asphaltiert) 1.124 1.124

33.41 Retentionsmulden (mit Böschungen, voraussichtlich häufiger gemäht, aber ungedüngt) 2.050 16.400

33.41 öffentliche Grünflächen, nicht bepflanzte Anteile (Fettwiese mittlerer Standorte) 16.328 212.264

42.20 Feldhecken, Feldgehölze (Erhaltung und Pflanzungen auf den öffentlichen Grünflächen) 2.042 28.588

45.30a
Einzelbaum auf geringwertigem Biotoptyp (GE, 1 Baum je 1.000m² Grundstücksfläche, 

entspricht 39 Bäumen, plus 20 Bäume im Verkehrsbegleitgrün à 65cm StU nach 25 J.)
3.835 30.680

45.30b
Einzelbaum auf mittelwertigem Biotoptyp (öffentliche Grünflächen/Fettwiesen) (45 Stk. à 

65 cm StU nach 25 Jahren)
2.925 17.550

45.30b
Einzelbaum auf mittelwertigem Biotoptyp (Erhaltung der 3 Apfelbäume im Süden, Stamm-

Umfang und Wertigkeit unverändert übernommen vom Ist-Zustand)
411 2.466

Summe 68.200 383.843

-106.955

13

14

** Erhalt des Gehölzbestandes (Festsetzung im Bebauungsplan)

1

4

Bilanz Differenz (Planung - Bestand)

Biotopwert

1

* unterer Wert: artenarme Ausbildung (Grünlandeinsaat)

4

1

8

6

6

Bereich des Bebauungsplans/der Bebauungsplan-Teiländerung "Karrer-Erweiterung"

8
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11.3 Schutzgut Landschaft 

Die Bewertung des Eingriffes in das Landschaftsbild erfolgt in den folgenden sieben Arbeitsschritten 

(abgewandelt von Nohl 1993): 

– Ermittlung des Eingriffstyps: Beim vorliegenden Vorhaben handelt es sich um den Eingriffstyp 3 (Vor-

haben im Außenbereich ab einer (teil-)versiegelten Fläche von 1.000 m²)  

– Ermittlung des beeinträchtigten Wirkraums: Für den vorliegenden Eingriffstyp (Gewerbegebiet) sind 

die Wirkzone I mit einem Radius von 0-500 m sowie die Wirkzone II mit einem Radius von 500-

2.000 m zu betrachten. Die folgende Karte zeigt auf, welcher Wirkraum in den beiden Zonen vorliegt 

und wo sichtverstellende Elemente bzw. sichtverschattete Bereiche liegen: 

 

 
 

Abb. 18: Darstellung der beeinträchtigten Flächen im Wirkraum, maßstabslos 

 Geltungsbereich des Bebauungsplanes  Bereiche mit Sichtbarkeit (Beeinträchtigung) 

 500m-Radius  sichtverstellende Elemente (Siedlung, Wald) 

 500m-2.000m-Radius  sichtverschattete Bereiche (z.B. Täler) 

 

– Ermittlung der Bedeutung der ästhetischen Raumeinheiten: In den Wirkzonen sind vier verschiedene 

Raumeinheiten zu betrachten. Die erste Raumeinheit umfasst die bestehenden gewerblichen Nut-

zungen im Umfeld des Plangebiets (Gewerbegebiet Karrer und Deponie; die Kläranlage wurde auf-

grund ihrer guten Begrünung nicht in diese Raumeinheit aufgenommen). Diese Bereiche sind natur-

fern und weisen einen hohen Versiegelungs- bzw. geringen Durchgrünungsgrad; das Landschaftsbild 

ist hier potenziell stark durch bestehende großflächige Bebauung/Verfüllung, Licht und Lärm beein-

trächtigt. Dieser Raumeinheit wird daher eine geringe Bedeutung (1) für das Schutzgut Landschaft 

zugewiesen. Die zweite Raumeinheit umfasst die Siedlungsflächen von Oberzell, Unter- und Ober-

eschach sowie teilweise von Oberhofen, Sickenried und Torkenweiler, die zwar vollständig bebaut, 
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aber von eher kleinteiliger, gut durchgrünter Bebauung (viel Wohnnutzung) geprägt sind (Bewertung 

2). Die dritte Raumeinheit beinhaltet die ländliche Kulturlandschaft im östlichen Schussental. Diese 

Flächen liegen beidseitig der B 30neu und sind durch ein nur sehr gering bewegtes Relief, großflächige 

Äcker, Intensivobst- und Hopfenplantagen sowie durch oft lineare Gehölzbiotope geprägt. Bebauung 

findet sich nur kleinflächig (einzelne Hofstellen) oder ist sehr gut eingegrünt (Kläranlage). Die Bedeu-

tung dieser Raumeinheit wird mit 3 (mittel) bewertet. Die vierte Raumeinheit umfasst großflächige 

naturnahe Wald- und Gewässerflächen. Diese Bereiche sind durch eine naturnahe Vegetation (etli-

che geschützte Biotope, teils FFH-Gebiet), die Abwesenheit größerer Verkehrswege und Siedlungen 

und ein großes Potenzial an ungestörtem Naturerleben gekennzeichnet; ihre Bedeutung für das 

Landschaftsbild und die Erholung wird daher mit 4 (hoch) bewertet. 

 

 

Abb. 19: Darstellung der Raumeinheiten mit Angabe ihrer Bedeutung für das Landschaftsbild in Klammern   
(1 = geringste Bedeutung, 5 = höchste Bedeutung), maßstabslos 

 Umgriff der geplanten Bebauung  Ländliche Kulturlandschaft (3) 

 gewerblich geprägte Bereiche (1)  Waldgebiete, Verlauf der Schussen (4) 

 kleinteilige dörfliche Siedlung (2)   

 

– Ermittlung des Erheblichkeitsfaktors: Das geplante Baugebiet grenzt im Südwesten an bestehende 

gewerbliche Bebauung an; auch westlich befindet sich mit dem Klärwerk eine gewerbeähnliche Nut-

zung. Das Gebiet ist nicht exponiert und aktuell mit Ausnahme weniger Einzelbäume sehr struktur-

arm. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen beeinträchtigt die zu erwartende verstärkte Über-

prägung der Landschaft den Eigenwert der Landschaft nur in moderatem Umfang. Da umlaufend um 

die Bauflächen sehr breite öffentliche Grünflächen mit Gehölzpflanzungen festgesetzt sind, wird ins-

gesamt von einem Eingriff mittlerer Wirkungsintensität ausgegangen, der Erheblichkeitsfaktor liegt 

damit bei 0,6. 
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– Ermittlung des Wahrnehmungskoeffizienten: Beim Eingriffstyp 3 und Eingriffsobjekten bis 50 m Höhe 

liegt dieser Koeffizient für die Wirkzone I bei 0,2, für die Wirkzone II bei 0,1. 

– Der Kompensationsflächenfaktor wird gemäß Nohl (1993) mit 0,1 angesetzt. 

 

 

 

 
Beeinträch-
tigter Wirk-
raum [m²] 

Bewertung der 
Raumeinheit 

Erheblich-
keitsfaktor 

Wahrneh-
mungsko-
effizient 

Kompen-
sationsflä-
chenfaktor 

Kompensations-
umfang in Öko-
punkten 

Wirkzone I 72.867 1 (Gewerbe) 0,6 0,2 0,1 874 

Wirkzone I 360.723 3 (Kulturlandschaft) 0,6 0,2 0,1 12.986 

Wirkzone I 11.855 4 (Schussen/Wald) 0,6 0,2 0,1 569 

Wirkzone II 611 1 (Gewerbe) 0,6 0,1 0,1 4 

Wirkzone II 59.426 2 (Dörfl. Siedlung) 0,6 0,1 0,1 713 

Wirkzone II 738.153 3 (Kulturlandschaft) 0,6 0,1 0,1 13.287 

Wirkzone II 188.270 4 (Schussen/Wald) 0,6 0,1 0,1 4.518 

Summe 32.951 

 

Für das Schutzgut Landschaft ergibt sich damit ein Kompensationsdefizit von 32.951 Ökopunkten. 

11.4 Gesamtbilanz Ausgleichsbedarf / Kompensation 

In der Summe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 298.964 Ökopunkten. Wie aus der nachfolgen-

den Tabelle ersichtlich, kann dieser Kompensationsbedarf durch die dem Bebauungsplan zugeordneten 

planexternen Kompensationsmaßnahmen vollständig abgedeckt werden: 

Tabelle 12: Gegenüberstellung Ausgleichsbedarf - Aufwertung durch Kompensationsmaßnahmen. 

Kompensationsbedarf  Ökopunkte 

Schutzgut Boden  -365.547 

Schutzgut Arten und Lebensräume (Biologische Vielfalt)  -106.955 

Schutzgut Landschaft  -32.951 

Summe Defizit  -505.453 

 

Kompensationsmaßnahmen  Ökopunkte 

Zuordnung von Ökopunkten aus dem städtischen Ökokonto (siehe Kapitel 10.3.1, 
Abbuchung von der Gewässerentwicklungsmaßnahme „Schussen bei Gutenfurt“) 

 505.453 

Summe Aufwertung  505.453 

 

Bilanz  0 

Tabelle 11: Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Landschaft 
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11.5 Fazit 

Durch die festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden die Beeinträchtigungen 

für Naturhaushalt und Landschaft auf das unbedingt erforderliche Maß gesenkt. Der verbleibende Ein-

griff wird durch die Zuordnung von Ökopunkten aus dem städtischen Ökokonto ausgeglichen (siehe Ka-

pitel 10.3, Abbuchung von der Gewässerentwicklungsmaßnahme „Schussen bei Gutenfurt“). 

Damit ist das Vorhaben in naturschutzrechtlichem Sinn gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG als vollständig kom-

pensiert zu betrachten. 

 

12 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Werden die im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaß-

nahmen nicht oder nur unzureichend durchgeführt, wäre der Bebauungsplan mit erheblichen Umwelt-

wirkungen verbunden. Um dies zu vermeiden und um ggf. unvorhergesehene negative Umweltauswir-

kungen erkennen zu können, ist nach § 4c BauGB eine Überwachung durch die genehmigende Stelle 

(hier: Stadt Ravensburg) durchzuführen. Folgendes Monitoringkonzept ist anzuwenden: 

• Grünordnung innerhalb des Baugebiets: Die Ausführung der festgesetzten Vermeidungs-, Minimie-

rungs- und planinternen Kompensationsmaßnahmen und möglicherweise auftretende, unvorher-

gesehene Umweltauswirkungen werden von der Stadt Ravensburg erstmalig ein Jahr nach Inkraft-

treten des Bebauungsplans bzw. Umsetzung der Bebauung und erneut nach 3 und 5 Jahren durch 

Ortsbesichtigung überprüft. 

• CEF-Maßnahmen inner- und außerhalb des Geltungsbereichs: Zur Überprüfung der Wirksamkeit 

der anzubringenden bzw. herzustellenden Ersatzquartiere sind diese für einen Zeitraum von 5 Jah-

ren ab Maßnahmenumsetzung 1 x jährlich im Zeitraum Mai bis August so zu kontrollieren, dass es 

zu keiner oder nur zu einer minimalen Störung von Tieren kommt. Eine zweite Kontrolle kann zu-

sammen mit der Reinigung der Kästen im Zeitraum November bis Februar erfolgen. Zeigt sich bei 

den Kontrollen eine sehr geringe Inanspruchnahme der Nisthilfen, die auf eine unzureichende Um-

setzung oder Instandhaltung der Maßnahmen zurückzuführen ist, müssen in Rücksprache mit der 

unteren Naturschutzbehörde Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen werden. 

• Die Überprüfungen sind in Wort und Bild zu protokollieren und auf Verlangen der unteren Natur-

schutzbehörde zur Einsicht vorzulegen. 

• Falls unvorhergesehene Umweltauswirkungen auftreten, ist von der zuständigen Stelle der Stadt 

Ravensburg zu klären, ob geeignete Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden können. 

• Nach § 4 Abs. 3 BauGB unterrichten die zuständigen Behörden die Stadt, sofern nach den ihnen 

vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplanes erhebliche, insbesondere unvor-

hergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 
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13 Zuordnungsfestsetzung für Kompensationsmaßnahmen 

Dem Bebauungsplan werden zwei Kompensationsmaßnahmen zugeordnet (siehe Kap. 10.3 und 10.4): 

K1  Öffentliche Grünflächen Zweckbestimmung „Kompensationsfläche“ (im Geltungsbereich) 

K2  Gewässerentwicklungsmaßnahme „Schussen bei Gutenfurt“ (505.453 Ökopunkte von einer Maß- 

 nahme aus dem städtischen Ökokonto, außerhalb des Geltungsbereichs der Planung) 
 

Nach § 135a Satz 2 BauGB soll die Stadt Maßnahmen zur Kompensation an anderer Stelle, die den 

Grundstücken nach § 9 Abs. 1a zugeordnet sind, an Stelle und auf Kosten der Eigentümer der Grundstü-

cke durchführen und auch die hierfür erforderlichen Flächen bereitstellen.  

Nach § 135b Satz 1 BauGB sind diese Kosten auf die zugeordneten Grundstücke zu verteilen. Gemäß 

Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 a-c BauGB der Stadt Ravensburg wer-

den die erstattungsfähigen Kosten auf die Grundstücke nach Maßgabe der zulässigen Grundfläche (§ 19 

Abs.  2 BauNVO) verteilt. Ist keine zulässige Grundfläche festgesetzt, wird die überbaubare Grundstücks-

fläche zugrunde gelegt. Für sonstige selbständige versiegelbare Flächen gilt die versiegelbare Fläche als 

überbaubare Grundstücksfläche. 

 

Die Kompensationsmaßnahmen sind entsprechend der nachfolgenden Tabelle wie folgt zuzuordnen: 
 

Tabelle 13: Anteilige Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen zu den Eingriffs-Teilflächen. 

Teilbereich Fläche 

[m²] 

Kompensations-

maßnahmen 

dem Eingriff zuzuord-

nender Anteil der Kom-

pensationsmaßnahmen 

eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe, GRZ 0,6) 

 

14.807 K1, K2, CEF 1, CEF 2 34 % .. 

Gewerbegebiet (GE, GRZ 0,7) 

 

20.860 K1, K2, CEF 1, CEF 2 47,9 % 

Öffentliche Verkehrsflächen (Straßen, Fuß-/ 
Radwege, öffentliche Stellplätze) 

7.891 K1, K2, CEF 1, CEF 2 18,1 % 

Gesamtfläche Eingriff 43.558  100 
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Gesetzes vom 15.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235) 

− Bundes-Naturschutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) 

− Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 08.05.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) 

− EU-Vogelschutzrichtlinie - Richtlinie des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten (79/409/EWG) 

− FFH-Richtlinie – Richtlinie des Rates vom 21.05.1992, zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG) 

− Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. 

S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.04.2023 (GBl. S. 137) 

− Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Natur-

schutzgesetz - NatSchG) vom 23.06.2015, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 

07.02.2023 (GBl. S. 26, 44) 

− Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - DSchG) in der Fassung vom 

06.12.1983, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 42) 

− Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) vom 07.02.2023 

(GBl. S. 26) 

− Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 358), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 (GBl. S. 422) 

− Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) vom 14.12.2004, zuletzt geändert durch Ar-

tikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl. S. 1233, 1247)  

− Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) des Landes Baden-Württemberg vom 19.12.2010, in Kraft getreten am 

01.04.2011 

− Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-

setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

− Verordnung des Umweltministeriums über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 

22.03.1999 (GBl. S. 157), zuletzt geändert 03.12.2013 (GBl. S. 389, 441) 

− Wassergesetz (WG) für Baden-Württemberg vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 389), zuletzt geändert 

durch Artikel 9 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 43) 

− Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-

zes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)
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Anhang I: Fotodokumentation (Ernst 08/2024) 

 

 

 
Blick von Südosten über südliche das Plangebiet 

hinweg in Richtung der Kläranlage im Nordwes-

ten. Im nördlichen Gebiet (hier rechts) Maisacker. 

 Detailaufnahme der Grünlandfläche im südli-

chen Plangebiet: Dominanz von Weidelgras, 

Weißklee und Wiesen-Sauerampfer. 

 

 

 

 
Blick entlang der nordwestlich an das Gebiet an-

grenzenden Hecke. Links der große Mast der 110-

kV-Freileitung im westlichen Gebiet. 

 Bereich, in dem der Maisacker im Plangebiet an 

die Hecke im Nordwesten angrenzt: Bewirtschaf-

tung bis unmittelbar an die Sträucher heran. 

 

 

 

 
Blick auf den Bereich der ehemaligen Hofstelle La-

chen III, die inzwischen abgebrochen wurde. Die 

Keller wurden mit Abbruchmaterial verfüllt; in 

den unbefestigten Bereichen Ruderalvegetation. 

 Unbefestigte bzw. (im Hintergrund) geschotterte 

Flächen der ehemaligen Hofstelle: Altgrasbe-

stand, Ruderalvegetation. 
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Blick auf die beiden großen Birnbäume im zentra-

len Plangebiet. Insbesondere der südwestliche 

(hier links) ist bereits größtenteils abgestorben. 

 Brachgefallener Streuobstbestand: Die Apfel-

bäume sind überaltert und ungepflegt. Viel Tot-

holz. Am Stammfuß Brennnesseln und Sträu-

cher; hoher Altgrasbestand. 

 

 

 

 

Gehölz mit Esche, Vogelkirsche und Sträuchern 

(z.B. Roter Hartriegel, Kirschpflaume) im südöstli-

chen Plangebiet. 

 Blick von Westen nach Osten zu der privaten Zu-

fahrt des Škoda-Autohauses im Süden (Fl.-Nr. 335 

– asphaltierte Fläche, die sich als Wiesenweg im 

Plangebiet fortsetzt). 

 

 

 

 
Blick auf eine Hoffläche (Fl.-Nr. 349/4) im angren-

zenden Gewerbegebiet Karrer. Nordwestlich (hier 

rechts) Wendekreisel, an den mit der neuen Er-

schließungsstraße angeschlossen wird. 

 Blick von Süden entlang der östlich angrenzenden 

Kreisstraße K 7981 mit begleitendem Radweg. 

Links Nass-Stelle auf dem Maisacker. 
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Anhang II: Pflanzlisten 

 

Pflanzqualität: siehe Vermeidungsmaßnahme V6. 

Die Bäume sind mind. mittels Dreipflock zu befestigen, dauerhaft fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall 

gleichwertig zu ersetzen. 

Bei allen Pflanzungen ist auf die Einhaltung der geltenden Grenzabstände nach Nachbarschaftsrecht zu 

achten. 

Anmerkung: Bäume im Siedlungs- und insbesondere im Straßenraum sind besonderen, oft ungünstigen 

Standortbedingungen ausgesetzt (Streusalz, Trockenheit, Hitzestress). Daher umfasst die Pflanzliste für 

Bäume auch viele nicht-heimische Arten oder Sorten. Angesichts des Klimawandels ist zukünftig ver-

stärkt auf die Verwendung stadtklimafester Bäume zu achten. Die folgende Pflanzliste ist als Vorschlag 

aufgrund des aktuellen Kenntnisstands anzusehen. Die jeweils neuesten Erkenntnisse sind der ständig 

fortgeschriebenen Straßenbaumliste der Gartenbauleiterkonferenz (Galk e.V.) zu entnehmen, die Grund-

lage für die zukünftige Auswahl von Straßen-/Stadtbäumen sein sollte. 

 

Pflanzliste I: Bäume im Straßenraum und auf privaten Baugrundstücken 

Bäume der Wuchsklasse I (Endwuchshöhe in der Regel >20 m) 

 Quercus cerris Zerr-Eiche 

Tilia tomentosa 'Brabant' Silber-Linde 

 

Bäume der Wuchsklasse II (Endwuchshöhe in der Regel 10-20 m) 

 Acer campestre 'Elsrijk' Feld-Ahorn 'Elsrijk', Sorte mit geradem Wuchs 

Alnus x spaethii Purpur-Erle 

Acer platanoides i. S., z. B. 'Allershausen', 'Cleve- 
land', 'Columnare', 'Emerald Queen', 'Olmsted' 

Spitz-Ahorn, kleiner bleibende Sorten 

Carpinus betulus, auch i. S., z. B. 'Fastigiata' Hainbuche 

Corylus colurna Baum-Hasel 

Fraxinus pennsylvanica 'Summit' Rot-Esche 

Gleditsia triacanthos 'Skyline' Dornenlose Gleditschie 

Liquidambar styraciflua 'Moraine' Amberbaum, kleiner bleibende Sorte 

Ostrya carpinifolia Hopfenbuche 

Pterocarya rhoifolia 'Kyoto Convention' bzw. 
'Bokravention' 

Japanische Flügelnuss, Sorte mit schlanker Krone 

Tilia cordata 'Greenspire' Amerikanische Stadtlinde 

Tilia cordata 'Rancho' Kleinkronige Winter-Linde 

Tilia cordata 'Roelvo' Stadt-Linde 

Ulmus-Hybride 'Rebona' Rebona-Ulme 
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Bäume der Wuchsklasse III (Endwuchshöhe in der Regel <10 m) 

 Amelanchier arborea 'Robin Hill' Baum-Felsenbirne 

Cornus mas Kornelkirsche (als Hochstamm) 

Elaeagnus angustifolia Schmalblättrige Ölweide 

Malus tschonoskii Wollapfel 

Mespilus germanica Mispel 

Parrotia persica  Persischer Eisenholzbaum 

 

Pflanzliste II: Bäume auf den öffentlichen Grünflächen als Kompensationsfläche 
 

Bäume der Wuchsklasse I (Endwuchshöhe in der Regel >20 m) 

 Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle 

Betula pendula Hänge-Birke 

Juglans regia Walnuss 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Tilia cordata Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Ulmus glabra Berg-Ulme (resistente Sorten) 

 

Bäume der Wuchsklasse II (Endwuchshöhe in der Regel 10-20 m) 

 Acer campestre Feld-Ahorn 

Alnus incana Grau-Erle 

Carpinus betulus Hainbuche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Prunus padus Trauben-Kirsche 

Salix caprea Sal-Weide 

 

regionaltypische Obstbäume als Hochstämme (Kronenansatz in mind. 1,80 m Höhe) 
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Pflanzliste III: Sträucher als Solitär und für freiwachsende Hecken 

 

 Acer campestre Feld-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe, Schwarzdorn 

Rosa canina Hunds-Rose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa Roter Holunder 

Salix purpurea Purpur-Weide 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

 

 








